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Von Ursula von der Leyen, Berlin 

kenswert kurzer Zeit gelungen, dieses wich-
tige Gesetz auf den Weg zu bringen. Ge-
meinsam haben wir uns auf einen verbind-
lichen Zeitplan bis 2013 geeinigt und eine
verlässliche Finanzierung beschlossen, an
der sich der Bund mit rund 4 Mrd. € zu ei-
nem Drittel beteiligt. Ein fairer Verteilungs-
schlüssel stellt sicher, dass ostdeutsche wie
westdeutsche Kommunen, große Städte
und ländliche Regionen, Kindertagesstätten
wie Tagesmütter von der finanziellen Betei-
ligung des Bundes profitieren, sowohl bei
den nötigen Investitionen als auch bei den
Betriebskosten. Mit dem Kinderförderungs-
gesetz haben Kreise, Städte und Gemein-
den nun die Planungssicherheit, die sie
brauchen, um den notwendigen Ausbau so
energisch voranzutreiben, wie es sich die El-
tern vor Ort wünschen. Damit wird ein
Quantensprung für mehr Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und besserer Bildung für
unsere Kinder gelingen.

Dieser riesengroße Erfolg für Familien ist kei-
ne Einzelleistung. Es ist der Erfolg einer ge-
meinsamen Kraftanstrengung, die nur im
Zusammenspiel von Bund, Ländern und
Kommunen gelingen konnte. Alle Beteilig-
ten haben die Wichtigkeit und vor allem die
Dringlichkeit des gemeinsamen Vorhabens
erkannt. Denn als Land im demografischen
Wandel können wir es uns schon lange
nicht mehr leisten, Eltern vor die Wahl zu
stellen: Kind oder Karriere. Unser Land
braucht beides: Die motivierten Väter und
Mütter und viel, viel Kinderlachen.

Die ersten Kommunen haben mit dem Aus-
bau bereits begonnen. Denn die nötigen
Mittel für Neubau-, Ausbau- oder Umbau-
sowie Sanierungs- und Renovierungsmaß-
nahmen stehen seit vergangenem Jahr be-
reit. Die Ausbaugeschwindigkeit ist in den
Ländern jedoch unterschiedlich. Einige
Bundesländer sind besonders aktiv, wäh-
rend andere Bundesländer eine längere Vor-
laufzeit brauchten. Länder und Kommunen,
die heute nicht schnell und entschlossen
genug handeln, werden Schwierigkeiten be-
kommen, die gesetzten Ziele bis 2013 zu
erreichen, ihre Standortqualitäten zu be-
weisen und den Erwartungen ihrer Bürger
nachzukommen. 

Kinderbetreuung ist Bildung

Ich höre häufig den Vorwurf: „Kinderbetreu-
ung mag ja gut sein für die Eltern, die sich
im Beruf verwirklichen wollen; den Schaden
haben am Ende die Kinder.“ Man kann nicht
oft genug erwidern: Falsch! Auf die Familie,
ihre Situation und auf die Qualität der Be-
ziehung zwischen Eltern und Kindern kommt

es an. Eine Mutter, die mit ihrem Kind zu-
frieden und selbstbewusst zu Hause ist, ist
für das Kind eine wesentlich bessere Mut-
ter als eine Mutter, die sich aufreibt zwischen
einer rücksichtslosen Arbeitswelt und Kin-
dererziehung, die allein auf ihren Schultern
lastet. Umgekehrt gilt aber auch: Eine be-
rufstätige Mutter, die mit ihrer beruflichen Si-
tuation zufrieden ist, ist für das Kind eine
wesentlich bessere Mutter als eine Mutter,
die gezwungenermaßen und frustriert zu
Hause bleibt, weil sie keine Chance hat, ih-
re beruflichen Fähigkeiten mit Kindern zu
entfalten.

Dazu kommt: Kinder brauchen auch ande-
re Kinder. Im Wechselspiel mit ihnen wer-
den die Grundlagen für den Aufbau sozia-
ler Beziehungen gelegt und für die Fähig-
keit, Rollen und Perspektiven zu überneh-
men sowie mit Konflikten und Veränderun-
gen umzugehen. Wo sonst sollen Kinder
diese Erfahrung machen? Früher war die
Großfamilie mit vielen Geschwistern, Vet-
tern, Kusinen, Großeltern der natürliche Ort.
Heute sind die Familien klein. Da wird die Ki-
ta oder die Kindertagestätte zu dem Raum,
in denen Kinder andere Kinder treffen, wo
sie beginnen, mit Gleichaltrigen die Welt zu
entdecken.

Ein wesentlicher Punkt ist die Sprachförde-
rung: Heute hat jedes dritte Kind unter
sechs Jahren einen Migrationshintergrund.
Wenn ein Kind nicht mit Deutsch als Mut-
tersprache aufwächst und in seinen ersten
Jahren auch kein Deutsch lernt, wird es
später die Lehrer nicht verstehen, wenn
Rechnen, Lesen und Schreiben erklärt wer-
den. Sprache aber lernen Kinder am wirk-
samsten und am einfachsten in einem Alter,
in dem sie ohnehin auf natürlichem Wege
sprechen lernen. Die Bertelsmann Stiftung
hat im März 2008 Ergebnisse einer Unter-
suchung zum Einfluss der frühkindlichen Bil-
dung auf den späteren Bildungsweg veröf-
fentlicht. Das Ergebnis: Mit dem Besuch ei-
ner Krippe steigt die Chance, später aufs
Gymnasium zu kommen, deutlich an. Be-
sonders stark fällt der Zugewinn an Chan-
cen bei den Kindern aus, deren Eltern einen
Hauptschulabschluss haben oder Migran-
ten sind. Bildungschancen sind Chancen
fürs Leben, und ein guter Bildungsab-
schluss ist die beste Versicherung gegen
spätere Armut.

Qualität ist das A und O

Im Mittelpunkt des Ausbaus stehen immer
die Kinder und ihre Welt, damit sie von An-
fang an ihre Potenziale entwickeln und vor-
handene Stärken ausbauen können. Qua-
lität ist die entscheidende Richtschnur.
Bund und Länder werden den Ausbau der
Kindertagesbetreuung nutzen, um die Qua-
lität der Angebote weiter zu erhöhen und um

Ausbau der Kinderbetreuung
In Deutschland will die große Mehrheit der

Väter und Mütter heute beides: Erfolg im
Beruf und privates Glück mit Kindern. Da ist
eine verlässliche, flexible, qualitativ hoch-
wertige Kinderbetreuung unabdingbar.
Doch noch haben es viele junge Eltern
schwer, ein entsprechendes Angebot vor
Ort zu finden. Die langen Wartelisten der Ki-
tas sprechen Bände!

Viele Kommunen und Länder haben bereits
ihr Betreuungsangebot für Kinder im Alter
von unter drei Jahren ausgeweitet. Der drit-
te Bericht zum Tagesbetreuungsausbauge-
setz (TAG) zeigt große Fortschritte: Die Zahl
der betreuten Kinder unter drei Jahren er-
höhte sich von 2006 bis 2007 erfreulicher-
weise um 12 %. Mehr als 15 % der unter
Dreijährigen besuchten 2007 eine Tages-
einrichtung, eine Tagesmutter oder einen
Tagesvater. Insbesondere die Kindertages-
pflege ist deutlich auf dem Vormarsch: Mit
rund 42.600 betreuten Kindern unter drei
Jahren stellt sie inzwischen 13 % der Be-
treuungsangebote in Deutschland.

Doch gibt es immer noch große Unterschie-
de zwischen Ost- und Westdeutschland.
Während Eltern in den neuen Bundeslän-
dern meist problemlos einen Betreuungs-
platz für ihr unter dreijähriges Kind finden
können, lag der westdeutsche Durchschnitt
im Jahr 2007 bei gerade einmal rund 10 %.
In manchen Kommunen sah es sogar noch
schlechter aus: nur für 5 % der Kinder stand
hier ein Betreuungsplatz zur Verfügung. Das
ist noch weit entfernt von einem bedarfs-
gerechten Angebot – das haben viele Eltern,
vor allem viele junge Mütter, schmerzhaft er-
fahren müssen.

Der Weg ist frei

Mit dem Kinderförderungsgesetz (KiföG)
machen wir den Weg frei. Spätestens 2013
wird es Betreuungsangebote für bundes-
weit durchschnittlich 35 % der Kinder unter
drei Jahren geben. Zwei Drittel der neuen
Plätze entstehen in Kindertagesstätten, ein
Drittel in der Tagespflege. Gleichzeitig ha-
ben ab 2013 alle Kinder mit Vollendung des
ersten Lebensjahres das Recht auf frühe
Förderung. Mit dem Gesetz wird die Dyna-
mik des Ausbaus weiter erhöht. Die im Ver-
gleich zum Tagesbetreuungsausbaugesetz
(TAG) erweiterten Bedarfskriterien für die
Ausbauphase bis zum 31.7.2013 eröffnen
noch mehr Kindern als bisher ein Angebot
auf frühe Förderung. Profitieren werden ins-
besondere Kinder, die eine Betreuung für ih-
re persönliche Entwicklung besonders brau-
chen. Zudem sollen nicht nur berufstätige
Eltern einen gesicherten Betreuungsplatz
bekommen, sondern auch schon diejeni-
gen, die Arbeit suchen.

In enger Zusammenarbeit mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden ist es in bemer-
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und Pflegeversicherung. Hier werden wir ei-
ne Sonderregelung bis 2013 einführen: Ta-
gesmütter und -väter, die bis zu fünf Kinder
betreuen, werden als nebenberuflich Selbst-
ständige eingestuft. Damit wird bei einem
geringen monatlichen Gesamtverdienst ei-
ne beitragsfreie Familienversicherung si-
chergestellt und bei höherem Einkommen
ein niedriger Beitragssatz gewährt. Im Ein-
kommensteuergesetz wird festgeschrieben,
dass die vom Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe erstatteten Sozialversicherungs-
beiträge steuerfrei bleiben. 

Dazu unterstützt der Bund den Ausbau der
Tagespflege mit dem „Aktionsprogramm
Kindertagespflege“. Wir wollen, dass sich
auch Menschen mit einer pädagogischen
Ausbildung für den Beruf der Tagesmutter
oder des -vaters entscheiden. Deshalb för-
dern wir mit insgesamt 20 Mio. € aus dem
Europäischen Sozialfonds (ESF) bundesweit
200 Modellstandorte, an denen wir Perso-
nen mit pädagogischem Hintergrund für die
Tagespflege qualifizieren wollen. Dazu bie-
tet das Internetportal zur Kindertagesbe-
treuung seit Dezember 2008 eine wichtige
und niedrigschwellige Plattform für Infor-
mation, Vernetzung, Qualifizierung und Ver-
mittlung. 

Betriebliche Kinderbetreuung – 
Eine Chance für wache Unternehmen

Teil der Ausbaustrategie ist es, die betrieb-
lich unterstützte Kinderbetreuung zu stär-
ken. Als Ergänzung zur öffentlichen Infra-
struktur helfen betriebliche Angebote in be-
sonderer Weise, die Betreuungszeiten der
Kinder und die Arbeitszeiten der Eltern auf-
einander abzustimmen. Immer mehr Unter-
nehmen sind bereit, ihre Beschäftigten bei
der Kinderbetreuung zu unterstützen. Das
Förderprogramm „Betrieblich unterstützte
Kinderbetreuung“ des BMFSFJ fördert die-
ses Engagement mit ESF-Mitteln durch ei-
ne Anschubfinanzierung. Es setzt Anreize
für Unternehmen, zusätzliche Betreuungs-
plätze für Mitarbeiterkinder und Kinder von
Studierenden unter drei Jahren zu schaffen.
Das Programm erstattet zwei Jahre lang
50 % der zuwendungsfähigen Betriebskos-
ten bis zu 6.000 € pro Platz und Jahr. Vor-
aussetzung ist, dass es sich dabei um neue
Betreuungsgruppen für Mitarbeiterkinder
unter drei Jahren in bestehenden oder neu-
en Einrichtungen handelt. Dem Programm
stehen bis Ende 2011 insgesamt 50 Mio. €
aus dem Europäischen Sozialfonds zur Ver-
fügung.

Mit dem Ausbau der Betreuungsangebote
für Kinder unter drei Jahren findet Deutsch-
land den Anschluss an die familienpolitisch
erfolgreichen Länder in Nord- und Westeu-
ropa. Auch bei der Qualität muss die Spit-
ze unser Ziel sein: Ich verlasse mich dabei
auf die Kreise, Städte und Gemeinden, ihre
Ideen, ihre Erfahrungen und ihr Engage-
ment. Gemeinsam schaffen wir Betreu-

ungsangebote, die gut sind für alle: für die
Familien, für die gesamte Gesellschaft und
natürlich vor allem für unsere Kinder.

Ursula von der Leyen, 
Bundesministerin für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend, Berlin

Bildung, Betreuung und Erziehung besser
zu verknüpfen. Mit einer Beteiligung an den
Betriebskosten unterstützt der Bund die
Qualitätssicherung. Durch eine Änderung
der Umsatzsteuerverteilung werden die
Länder zwischen 2009 und 2013 mit ins-
gesamt 1,85 Mrd. € und ab 2014 mit 770
Mio. € jährlich bei den Betriebskosten ent-
lastet. Dieses Geld fließt allein in die Qua-
lität, damit deutschlandweit ein hohes Ni-
veau bei der Betreuung der Kleinsten er-
reicht werden kann. 

Für mich bedeutet Qualität, jedes Kind op-
timal zu fördern und zu fordern. Jedes Kind
ist anders, jedes Kind lernt anders und je-
des Kind hat andere Bedürfnisse. Deshalb
ist es notwendig, Qualitätsstandards zur
frühkindlichen Bildung in Einrichtungen und
in der Kindertagespflege zu entwickeln. Das
Bundesfamilienministerium führt im Forum
Frühkindliche Bildung Experten zusammen,
um diese Standards gemeinsam festzule-
gen. Denn Kinder lernen von Geburt an. Sie
kommen mit einem unglaublichen Potenzial
zu lernen auf die Welt. Deshalb brauchen
Kinder ein anregendes Umfeld, das ihre
Neugier weckt und persönliche Begabun-
gen fördert. Frühe Förderung hat die Chan-
ce und die Aufgabe, solche Lernprozesse
behutsam und aufmerksam zu begleiten
und eine anregungsreiche Umgebung an-
zubieten.

Kindertagespflege – flexibel 
und familiennah

Eine gute Betreuung steht und fällt mit der
Qualität der Erzieher. An sie werden hohe
Anforderungen gestellt. Sie sind einerseits
Sprachvorbild für die Kinder und anderer-
seits Hauptakteure bei der Elternarbeit.
80.000 Personen brauchen wir zusätzlich
für die Betreuung von Kindern unter drei
Jahren.

30.000 Personen fehlen allein in der Kin-
dertagespflege. Aber diese zukünftigen Ta-
gesmütter und Tagesväter können wir nur
gewinnen, wenn das Berufsbild der Tages-
mutter oder des -vaters das Image des Ne-
ben- oder Billigjobs abstreift und ein aner-
kannter, angemessen vergüteter Beruf wird.
Schließlich sollen etwa ein Drittel aller Be-
treuungsplätze in der Tagespflege entste-
hen. Aus diesem Grund hat das Kinderför-
derungsgesetz für diese Betreuungsform
ein klares Profil festgelegt: Eine Tagesmut-
ter darf grundsätzlich nicht mehr als fünf
Kinder betreuen. Kommen mehr Kinder da-
zu, muss eine pädagogische Qualifikation
nachgewiesen werden. Zudem dürfen nicht
mehr Kinder in der Gruppe sein als in einer
vergleichbaren Kita- oder Krippengruppe
des Landes. Auch die Bezahlung für Ta-
gesmütter muss so hoch sein, wie es der
verantwortungsvollen Aufgabe entspricht.
Das steigert die Attraktivität des gesamten
Berufes. Daher übernimmt die öffentliche
Hand die Hälfte der Beiträge zur Kranken-

Veranstaltungstipps
Das Institut für Kommunale Geoinforma-
tionssysteme e.V.  (IKGIS) veranstaltet in
Kooperation mit dem Geodätischen Insti-
tut am 4. und 5.3.2009 an der Techni-
schen Universität Darmstadt den 13.
Workshop Kommunale Geoinformations-
systeme (4.3.) sowie den Workshop Mo-
bile Geoinformationssysteme (5.3.).

Der Workshop Kommunale Geoinforma-
tionssysteme am 4.3. besteht aus drei
Blöcken. Im ersten Block werden am Bei-
spiel des Landkreises Darmstadt-Dieburg
das Konzept des kommunalen Geoinfor-
mationssystems (GIS) sowie in zwei An-
wendervorträgen der Einsatz und Nutzen
des GIS für Fachabteilungen aufgezeigt.
Der zweite Block zeigt Einsatzbereiche für
GIS im Landmanagement. Der dritte
Block widmet sich dem Thema Geoda-
teninfrastruktur aus dem Blickwinkel der
Industrie. 

Die Veranstaltung Mobile Geoinforma-
tionssysteme am 5.3. ist ein Grundkurs
für Personen, die in ihrem Berufsumfeld
mit der Thematik des mobilen Einsatzes
von Geoinformationssystemen befasst
sind. Das Seminar führt in einem theore-
tischen Teil in die Möglichkeiten des mo-
bilen GIS ein, bevor anhand von drei An-
wendervorträgen die Leistungsfähigkeit
von mobilen Anwendungen in der Praxis
nachgewiesen wird. In einem Praxisteil
werden anschließend aktuelle Verfahren
im Gelände erprobt. Wegen des hohen
Praxisanteils ist die Teilnehmerzahl auf
maximal 18 Personen begrenzt.

Weitere Informationen zu den beiden vor-
stehenden Veranstaltungen stehen im
Internet unter http://www.ikgis.de zur Ver-
fügung. 

Das Fachgebiet Städtebau und Sied-
lungswesen – Orts-, Regional- und Lan-
desplanung am Institut für Stadt- und Re-
gionalplanung, ISR, an der Technischen
Universität Berlin veranstaltet am 16./17.3.
2009 an der TU Berlin, Straße des 17. Ju-
ni 135, im Hörsaal H 1058 eine wissen-
schaftliche Fachtagung mit dem Titel: „Ak-
tuelle Fach- und Rechtsfragen des Lärm-
schutzes – Bauleitplanung, Fachplanung
und Zulassung von Bauvorhaben“. Weite-
re Auskünfte erteilt Dipl.-Ing. Tim Schwarz
(Organisation), Tel.: (030) 314 – 28 063, 
E-Mail: t.schwarz@isr.tu-berlin.de. Die An-
meldung zur Tagung ist im Internet unter
http://www.isr.tu-berlin.de/fg_orlp/ mög-
lich.
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Von Christine Haderthauer, München

treuten Kinder, ihrer Betreuungsdauer
und dem individuellen Förderbedarf. Bei-
spielsweise erhalten Kinder mit Migra-
tionshintergrund die 1,3-fache Förde-
rung, ein Kind mit Behinderung wird mit
dem 4,5-fachen Faktor gefördert. Diese
Umstellung hat mehr Fördergerechtig-
keit erzielt. Denn die vorherige Personal-
kostenförderung machte keinen Unter-
schied, ob eine Einrichtung sechs oder
zehn Stunden geöffnet war und ob 15
oder 25 Kinder diese besuchten.

• Mit dem Anstellungsschlüssel, der die
Arbeitszeit des pädagogischen Perso-
nals und die Buchungsstunden der Kin-
der sowie ihren Förderbedarf gegen-
überstellt, wurde Gemeinden und Trä-
gern ein aussagekräftiges Instrument für
die Einschätzung der pädagogischen
Rahmenbedingungen und andererseits
für einen wirtschaftlichen Einsatz öffent-
licher Mittel bereitgestellt.

• Die kommunale Planungsverantwortung
wurde gestärkt. Die Gemeinden erfas-
sen beispielsweise durch Elternbefra-
gungen den Bedarf an Kindertagesein-
richtungen und schaffen so die Basis für
einen bedarfsgerechten Ausbau für alle
Altersgruppen. Wir haben den Kommu-
nen einen Rechtsanspruch auf staatliche
Mitfinanzierung eines jeden bedarfsnot-
wendigen Platzes eingeräumt.

• Neben kommunalen und frei-gemein-
nützigen Trägern werden auch betriebli-
che und privat-gemeinnützige Träger ge-
fördert. Dies ist ein Anreiz für Unterneh-
men und Arbeitgeber, sich stärker in der
Kindertagesbetreuung zu engagieren.
Betriebliches Engagement bedeutet ei-
ne Win-Win-Situation für Eltern und Ar-
beitgeber: Eltern können Familie und Er-
werbstätigkeit besser miteinander ver-
einbaren, Arbeitgeber können dadurch
Mitarbeiter an ihr Unternehmen länger-
fristig binden und weiterhin von ihren
Fachkompetenzen profitieren.

• Das BayKiBiG setzt Maßstäbe auch bei
der Qualität: Bayern hat als Fördervor-
aussetzung Bildungs- und Erziehungs-
ziele verbindlich vorgegeben, etwa die
Förderung von Kindern zu selbstbe-
wussten und starken Persönlichkeiten,
die Förderung der Sprache, musische
und motorische Fähigkeiten. Einen Ein-
blick, wie Bildungsprozesse in der ein-
zelnen Kindertageseinrichtung angeregt

werden, gibt die pädagogische Kon-
zeption, die ebenso Fördervorausset-
zung ist. Bildungsarbeit wird damit für El-
tern transparent gemacht und zugleich
wird in den Einrichtungen durch die Dis-
kussion um das pädagogische Konzept
auch ein Qualitätsprozess angestoßen. 

Mit dem BayKiBiG ist eine neue „Ära“ in der
bayerischen Kinderbetreuungslandschaft
angebrochen. Die Nachfrage der Eltern und
ihre Wünsche an die Kinderbetreuung sind
Maßstab für das Angebot – nicht umge-
kehrt!

„Krippengipfel“ verstärkt Dynamik

Bund, Länder und Kommunen haben sich
in diesem Jahr in Bezug auf Betreuungs-
plätze für unter Dreijährige auf ein gemein-
sames Ziel verständigt. Für jedes dritte Kind
soll bis 2013 ein Betreuungsplatz bereitste-
hen. Der Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz für Kinder von einem bis zu drei
Jahren ab 1.8.2013 setzt ein klares politi-
sches Signal und sorgt für zusätzliche Dy-
namik im Ausbau.

Für Bayern hat das Deutsche Jugendinsti-
tut einen Bedarf von 31 % ermittelt. Dies be-
deutet rund 100.000 Plätze in Kindertages-
einrichtungen und in der Kindertagespflege.
Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt aber der
jeweilige Bedarf der Eltern vor Ort, denn die
Nachfrage fällt von Gemeinde zu Gemein-
de sehr unterschiedlich aus. Mit dem stei-
genden Angebot wächst auch die Nachfra-
ge. Deshalb sind regelmäßige Elternbefra-
gungen wichtig, damit Veränderungen
rechtzeitig in den Bedarfsplanungen be-
rücksichtigt werden.

Der Bund stellt Bayern bis 2013 insgesamt
340 Mio. € Investivmittel zur Verfügung. Der
Freistaat stockt diesen Betrag um zunächst
100 Mio. € aus Landesmitteln auf, um bis
2013 ein bedarfsgerechtes Angebot zu
schaffen. Reicht das Gesamtvolumen von
440 Mio. € nicht aus, wird der Freistaat die
Förderung unter den gleichen Bedingungen
fortführen, bis dieses Ziel erreicht ist, läng-
stens bis Ende 2013. Bayern hat damit ein
sehr attraktives Finanzpaket geschnürt: Je
nach Finanzkraft einer Gemeinde werden 60
bis 80 % der Kosten finanziert. Alle Ge-
meinden kommen entsprechend ihrem Be-
darf zum Zug, ein „Windhundverfahren“ gibt
es wegen der Förderzusage des Freistaa-
tes nicht. Die erste Zwischenbilanz kann
sich sehen lassen: In den ersten zehn Mo-
naten 2008 wurden 7.370 neue Plätze mit
einem Gesamtvolumen von 124 Mio. € auf
den Weg gebracht. Knapp 63 Mio. € wur-
den bereits bewilligt.

Kindertagesbetreuung – Schlüssel zu
mehr Familienfreundlichkeit

Kinder und Familie stehen bei jungen
Paaren hoch im Kurs. Dennoch schieben
viele Paare ihren Kinderwunsch immer
weiter auf: Erst kommen die Ausbildung,
das Studium, dann die ersten Karriere-
schritte im Beruf – in der vagen Hoffnung,
später wäre der Zeitpunkt günstiger. Po-
litik kann hier sicher nicht alle Stolperstei-
ne aus dem Weg räumen. Wichtig ist mir,
jungen Paaren Mut zur Familie machen.
Mut, damit sie Familie so leben können,
wie es ihren Vorstellungen und Möglich-
keiten entspricht. Eine Schlüsselrolle hat
dabei neben finanziellen Entlastungen die
Kindertagesbetreuung. Sie ist notwendi-
ge Unterstützung bei der elterlichen Be-
treuungs- und Erziehungsverantwortung.
Und nicht zuletzt ist ein gutes Kinderbe-
treuungsangebot auch ein Standortfak-
tor: Denn sowohl Unternehmen als auch
Paare beziehen diesen Aspekt in ihre
Entscheidung für einen Firmensitz oder
Wohnort mit ein.

Kinderbetreuung braucht zwei 
Standbeine: Quantität und Qualität

Wie viele Betreuungsplätze brauchen Eltern
für unter Dreijährige, für Schulkinder? Wel-
che Rahmenbedingungen müssen Kinder-
tageseinrichtungen erfüllen, damit Familien
in ihrem Alltag tatsächlich entlastet werden?
Welche Bildungs- und Erziehungsziele sol-
len pädagogische Kräfte in Kindertagesein-
richtungen erfüllen? Diese Fragen stehen im
Mittelpunkt beim Ausbau der Betreuungs-
plätze. Quantität und Qualität sind deshalb
die beiden Standbeine der Kindertagesbe-
treuung, die Bayern seit Jahren stärkt.

Mit dem BayKiBiG Weichen neu
gestellt

Der Freistaat Bayern hat 2005 das Bayeri-
sche Kinderbildungs- und -betreuungsge-
setz (BayKiBiG) eingeführt und damit die
Kindertagesbetreuung auf ein völlig neues
Fundament gestellt:

• Alle Betreuungsformen – ob Tagespfle-
ge, Krippe, Kindergarten, Haus für Kin-
der oder Hort – werden staatlich geför-
dert, vorausgesetzt, bestimmte Quali-
tätsanforderungen werden erfüllt. Dies
bedeutet mehr Flexibilität, das Betreu-
ungsangebot zu schaffen, das tatsäch-
lich vor Ort benötigt wird.

• Die kindbezogene Förderung löste die
bisherige Personalkostenförderung ab.
Im Mittelpunkt steht das Kind. Wie viel
Zuschüsse eine Einrichtung erhält, rich-
tet sich deshalb nach der Zahl der be-
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reits geschlossen haben. Insbesondere die
Großtagespflege – zwei Tagespflegeper-
sonen, davon eine Fachkraft, betreuen
gleichzeitig bis zu zehn Kinder – erfreut sich
zunehmender Beliebtheit und ist gerade 
im ländlichen Raum eine gute Alternative,
wenn kein Bedarf für eine Krippe besteht.
Der Freistaat fördert die Tagespflege ge-
nauso wie alle anderen Kinderbetreuungs-
plätze.

Damit Tagespflege ein gleichrangiges An-
gebot zu institutionellen Betreuungsformen
ist, setzt die bayerische Förderung qualita-
tive Mindestanforderungen voraus, zum
Beispiel zur Qualifizierung der Tagespfle-
gepersonen oder zur Fortbildungsbereit-
schaft. Die Tagespflegepersonen erhalten
dafür ein um 20 % höheres Tagespflege-
entgelt. Neben der kindbezogenen Förde-
rung haben die kreisfreien Städte und Land-
kreise die Möglichkeit Fördermittel aus ei-
nem Sonderprogramm abzurufen, um Ta-
gespflegestrukturen aufzubauen. Bewährt
hat sich der Aufbau von Tagespflegestütz-
punkten, um die Ersatzbetreuung sowie die
Vermittlung und fachliche Begleitung der Ta-
gespflegepersonen sicherzustellen. Bis En-
de 2010 stellt der Freistaat hierfür 5 Mio. €
zur Verfügung.

Derzeit werden rund 8.000 Tagespflege-
plätze in Bayern angeboten. Etwa 18.000
neue Tagespflegeplätze sollen bis 2013 ent-
stehen, denn etwa 30 % der neu zu schaf-
fenden Plätze für unter Dreijährige sollen in
der Kindertagespflege realisiert werden. Da-
mit dies gelingt, sind weitere Qualitätsinitia-
tiven nötig und auch leistungsgerechtere

Entgelte. Zudem muss der Elternbeitrag in
der Tagespflege im Vergleich zu den Ange-
boten in Kindertageseinrichtungen konkur-
renzfähig ausgestaltet werden. Nur dann ist
Tagespflege sowohl für die Tagesmütter als
auch für Eltern wirklich attraktiv. Dies ist
möglich, wenn die Fördermittel von Bund
und Land von den Verantwortlichen auf
kommunaler Ebene auch genutzt und ab-
gerufen werden.

Bildung in Kindertageseinrichtungen –
qualitative Schwerpunkte

In den ersten Lebensjahren werden die Wei-
chen für die Entwicklung eines Kindes ge-
stellt, frühkindliche Bildung, gute Betreuung
und wertgebundene Erziehung sind für die
späteren Lebenschancen von wesentlicher
Bedeutung. Bayern setzt hier durch ge-
setzliche Vorgaben und zusätzliche Initiati-
ven einen Schwerpunkt.

Der bayerische Bildungs- und 
Erziehungsplan

Bayern hat 2005 als erstes Bundesland mit
einem eigenen Bildungs- und Erziehungs-
plan den hohen Wert der frühkindlichen Bil-
dung und qualifizierter pädagogischer Ar-
beit unterstrichen und die zugrunde liegen-
den Bildungs- und Erziehungsziele gesetz-
lich verankert. Der Bildungsbegriff ist weit
gespannt: Die soziale Kompetenz gehört
ebenso dazu wie die Neugierde, die Freude
am Lernen und Weiterlernen, Ausdauer und
Durchhaltevermögen, Wissen und Verste-
hen von Zusammenhängen. Der Bildungs-
und Erziehungsplan greift all diese Bil-
dungsziele auf und gibt eine Fülle an prak-

Zur Umsetzung der Bun-
desbeteiligung an den Be-
triebskosten stehen die Ge-
spräche mit den kommuna-
len Spitzenverbänden kurz
bevor. Insgesamt kann Bay-
ern mit 275,9 Mio. € bis ein-
schließlich 2013 vom Bund
rechnen. Allein im Jahr 2008
wendet der Freistaat rund
106 Mio. € für die laufenden
Betriebskosten der Kinder-
tageseinrichtungen im Be-
reich der unter Dreijährigen
auf.

Zwischenbilanz für 
Bayern 2008

Die Situation der Kinderta-
geseinrichtungen für Kinder
von drei Jahren bis zur Ein-
schulung ist sehr positiv: Mit
Ausnahme der Kommunen
München und Nürnberg be-
steht bayernweit faktisch ei-
ne Vollversorgung. In mehr
als 6.000 Einrichtungen
werden knapp 340.000
Plätze für drei- bis sechs-
jährige Kinder angeboten.
Im letzten Jahr vor der Einschulung besu-
chen nahezu alle Kinder eine Kindertage-
seinrichtung oder andere vorschulische Ein-
richtungen wie beispielsweise eine heilpä-
dagogische Tagesstätte. Vielerorts nutzen
Kindergärten die rückläufige Kinderzahl für
eine stärkere Altersöffnung. Bayernweit geht
der Trend hin zu altersübergreifenden Ein-
richtungen und Häusern für Kinder.

Im Betreuungsangebot für unter Dreijährige
hat sich viel bewegt: 2004 wurden in Bay-
ern gerade einmal 16.401 von 344.356 Kin-
dern unter drei Jahren in einer Kindertages-
einrichtung oder in der Tagespflege betreut.
Dies entspricht einer Besuchsquote von
knapp 4,8 %. Heute werden mehr als
50.000 Plätze für Kinder unter drei Jahren
angeboten, das ist die Hälfte des ange-
strebten Zieles von 100.000 Plätzen. Inner-
halb von nur fünf Jahren ist die Besuchs-
quote auf über 15 % gestiegen. Die Aus-
baudynamik ist ungebrochen. Bis zum be-
darfsgerechten Angebot ist es gleichwohl
noch ein weiter Weg, der auf allen Ebenen
weiterhin hohes Engagement fordert. Das
Ausbautempo wird alleine durch die Kom-
munen gesteuert, die die Verantwortung für
die Bedarfsfeststellung haben.

Tagespflege wird gestärkt

Eltern schätzen die Kindertagespflege – ge-
rade in den ersten Lebensjahren eines Kin-
des – wegen der familienähnlichen Situation
und der Flexibilität. Tagespflege kann zu-
dem spezielle Betreuungsbedarfe der Eltern
abdecken, etwa frühmorgens oder am
Abend, wenn Kindertageseinrichtungen be-

Bald sicher: Ein Platz für die Kleinsten

unter 3-Jährige
insgesamt

5 bis unter
7 Stunden

mehr als 7 Stunden

unter 1-Jährige

1-Jährige

2-Jährige

Stand 2007Quelle: Bildung in Deutschland 2008 © Globus 2377
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62,862,8

33,333,334,134,1

32,632,6

9,99,9

6,36,3 1,81,8

7,27,2

20,120,1

So viel Prozent der Kinder in der jeweiligen
Altersgruppe besuchen eine Krippe
oder werden von einer Tagesmutter betreut

Von insges. 154 700 
Kindern unter 3 Jahren

Von insges. 166 600 
Kindern unter 3 Jahren

Und so lange werden sie betreut

Ost West

% %

Ost West

bis zu 5 Stunden

Ab Sommer 2013 soll es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr ge-
ben. So sieht es das Kinderförderungsgesetz vor.
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Berater unterstützen das
pädagogische Team bei
der Zusammenarbeit mit
den Eltern und helfen, die
Netzwerkarbeit beispiels-
weise mit Schulen, Früh-
förderstellen und Sprach-
therapeuten zu optimie-
ren. Jede der 7.776 Kin-
dertageseinrichtungen in
Bayern kann von diesem
Sprachförderprojekt pro-
fitieren. Das Coaching
umfasst für jede Einrich-
tung rund 170 Stunden,
verteilt über einen länge-
ren Zeitraum von etwa ei-
nem Jahr. Insgesamt in-
vestiert der Freistaat für
dieses Projekt von 2008
bis Ende 2011 rund 44,4
Mio. €.

Eine differenzierte Sprach-
förderung setzt die Kennt-
nis des Sprachstands
beim einzelnen Kind vor-
aus. Bayern hat hierzu flä-
chendeckend die Sprach-
entwicklungsbögen „Sel-
dak“ und „Sismik“ einge-
führt. Damit wird sicher-
gestellt, dass der Sprach-
stand der Kinder spätes-
tens im vorletzten Jahr
vor der Einschulung erho-

ben wird. Das Staatsinstitut für Frühpäda-
gogik entwickelt diese Sprachentwick-
lungsbögen derzeit weiter für Kinder ab dem
dritten Lebensjahr.

Kinder brauchen die Chance, dass sie dem
Unterricht von Anfang an in deutscher Spra-
che folgen können. Hierzu leisten die „Vor-
kurse Deutsch“, die an Kinder mit Migra-
tionshintergrund gerichtet sind, ergänzend
einen wichtigen Beitrag. Der Vorkurs wird
jeweils zur Hälfte von Kindergarten und
Schule durchgeführt. Beide Institutionen
stimmen sich inhaltlich und organisatorisch
ab. Zum Start des Kindergartenjahres
2008/2009 wurden die Vorkurse um 80
Stunden auf 240 Stunden ausgeweitet und
die Sprachförderung intensiviert. Im Kinder-
gartenjahr 2007/2008 haben wir in 1.878
Vorkursen bayernweit 15.155 Kinder er-
reicht.

Qualität stärken – mehr pädagogisches 
Personal in Kindertageseinrichtungen 

Die Qualität der pädagogischen Arbeit steht
und fällt mit den Mitarbeitern. Mehr Qualität
in der Kindertagesbetreuung heißt deshalb
auch mehr qualifiziertes Personal. Auskunft
über die pädagogischen Rahmenbedin-
gungen und wie viel Zeit das pädagogische
Personal für die Bildungsarbeit mit den Kin-
dern hat, gibt der Anstellungsschlüssel. Die
Obergrenze für den Anstellungsschlüssel
lag bisher bei 1:12,5, empfohlen wird durch

den Freistaat und die kommunalen Spit-
zenverbände ein Verhältnis von 1:10. Ein
wichtiger Schritt zur Verbesserung der Bil-
dungsqualität ist bereits getan: Der förder-
fähige Anstellungsschlüssel wurde zum
1.9.2008 von 1:12,5 auf 1:11,5 verbessert.
Durch diese Verbesserung können Träger
Teilzeitverträge aufstocken oder mehr Per-
sonal beschäftigen. Bayernweit betrachtet
entspricht die Anhebung 530 zusätzlichen
Stellen. Im Ergebnis bedeutet dies mehr Zeit
für Bildung und Erziehung, mehr Zeit für das
einzelne Kind. Diese Verbesserung schul-
tern Freistaat und Kommunen gemeinsam:
rund 20,6 Mio. € – die je hälftig getragen
werden – werden jährlich zusätzlich inves-
tiert.

Perspektiven

Familienpolitik und Kindertagesbetreuung
stehen auch in den kommenden Jahren
ganz oben in der Prioritätenliste. Wir haben
uns ehrgeizige Ziele gesteckt, die auch in
der Koalitionsvereinbarung ihren Nieder-
schlag gefunden haben: 

• Wir wollen bereits bis Ende 2012 ein be-
darfsgerechtes Angebot für alle Alters-
gruppen schaffen. Unersetzlich ist dafür,
dass auch die Kapazitäten für die Aus-,
Fort- und Weiterbildung erhöht werden.
Nur so kann gewährleistet werden, dass
ausreichend und genügend qualifiziertes
Personal rechtzeitig zur Verfügung steht.

• In die Qualität der Kindertageseinrich-
tungen werden wir verstärkt investieren:
Deshalb werden wir mehr Personal in
den Kindertageseinrichtungen einsetzen
und schrittweise den Anstellungsschlüs-
sel von 1:10 verbessern. Gleichzeitig
werden wir die Fachkraftquote – das
Verhältnis von Erzieherinnen zu Kinder-
pflegerinnen – anheben.

• Die Schnittstelle zwischen Kindergarten
und Grundschule wird weiter optimiert,
damit Übergänge möglichst fließend
sind. Dazu werden gemeinsame Leitli-
nien für pädagogische Kräfte in Kinder-
tageseinrichtungen und für Lehrkräfte
entwickelt.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen,
ist ein langer Atem gefordert. Sie können
auch nur dann in die Tat umgesetzt werden,
wenn der Freistaat und die Kommunen so-
wie weitere Kooperationspartner an einem
Strang ziehen. Die bewährte partnerschaft-
liche Zusammenarbeit bietet dafür ein gu-
tes Fundament. Deshalb baue ich auch
weiterhin auf den gemeinsamen politischen
Willen, ein kinder- und familienfreundliches
Bayern zu gestalten.

Christine Haderthauer, Bayerische 
Staatsministerin für Arbeit, 

Sozialordnung, Familie und Frauen,
München

tischen Tipps zur Umsetzung. Damit wurde
für eine bessere Förderung der sprachli-
chen, mathematischen, naturwissenschaft-
lichen und technischen Fähigkeiten der Kin-
der in Tageseinrichtungen gesorgt, die Bil-
dungschancen von Kindern gestärkt und
der Übergang in die Grundschule erleich-
tert. 

Sprache ist der Schlüssel für Bildung und
Integration

Einen besonderen Schwerpunkt der Qua-
litäts- und Bildungsinitiativen Bayerns bildet
die Sprachförderung. Der Weg zur Sprache
wird neben dem Elternhaus maßgeblich in
Kindertageseinrichtungen geebnet. Hier
wird die Basis für den späteren Schulerfolg
gelegt.

Ein wichtiges Instrument, um die Qualität
der Bildungsarbeit insgesamt zu stärken, ist
das Sprachberaterprojekt. Vergleichbar ei-
ner Inhouse-Schulung kommen Sprachbe-
rater in die Kindertageseinrichtung und bie-
ten dem pädagogischen Personal ein fach-
liches Coaching an. Gemeinsam mit dem
Sprachcoach identifiziert das pädagogische
Team Verbesserungspotenziale in der
Sprachförderung, etwa in Bezug auf die An-
wendung der neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse zur Sprachförderung oder die
Gestaltung einer sprachanregenden Lern-
umgebung und setzt diese möglichst bin-
nen eines Jahres um. Zugleich ist es wich-
tig, die Eltern mit „ins Boot zu holen“. Die

In Bayern soll zukünftig mehr Personal in den Kindertageseinrichtungen ein-
gesetzt werden. Foto: Joker
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In den letzten Jahren sind wichtige Schritte zur Förderung der frühkindlichen Betreuung
und Bildung in Deutschland eingeleitet worden. Die Bedeutung der frühkindlichen Bil-
dung ist dabei neu in den Blick geraten. Kinder unter drei Jahren verfügen über vielfäl-
tigste Lernfähigkeiten und können durch frühzeitige Anregung, Förderung und Kommu-
nikation in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Sie lernen sich selbst, ihre Umwelt und
ihre Mitmenschen im Spiel und im Miteinander kennen und erfahren dadurch Gebor-
genheit und Zuwendung. Ein zentraler Ort dieser Förderung ist die Familie und das fa-
miliäre Bezugsfeld. Weitere Orte sind dafür die Kindertagesstätten sowie die Kinderta-
gespflege. Bisher übersteigt der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jah-
ren jedoch deutlich die Zahl der vorhandenen Plätze.

Mit der Verabschiedung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) im November 2008 im
Bundesrat ist nun der Weg frei für den Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder un-
ter drei Jahren. Es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Familiengerechtigkeit
und zu besseren Lebens- und Entwicklungschancen insbesondere von benachteiligten
Kindern.

Das KiföG und der darin enthaltene Rechtsanspruch orientiert sich am Recht der Kinder
auf Erziehung, Bildung und Betreuung und erhöht die Wahlfreiheit von Eltern bezüglich
der Betreuung ihrer Kinder. Mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertage-
seinrichtungen und Kindertagespflege werden größere Spielräume für Familien eröffnet,
familiäre und berufliche Interessen miteinander zu vereinbaren.

Ein besonderes Anliegen des Deutschen Caritasverbandes (DCV) bei der Umsetzung
des KiföG ist es, mit diesem Gesetz die Bildungschancen von benachteiligten Kindern
zu verbessern. Gerade für Kinder mit Migrationshintergrund und aus benachteiligten Fa-
milien ist ein frühes pädagogisches Angebot äußerst wichtig. Ein breites Angebot der Bil-
dung, Betreuung und Erziehung für Kinder unter drei Jahren trägt dazu bei, dass auch
diese Kinder bessere Start- und Teilhabechancen bekommen.

Von Dr. Peter Neher, Freiburg

die Menschen in die Lage versetzen, zu ler-
nen, ihre Potenziale zu entwickeln, verant-
wortlich zu handeln, Probleme zu lösen und
Beziehungen zu gestalten sowie Sinn-, Wer-
te- und Glaubenshorizonte zu erschließen.
Jeder Mensch ist nach dem christlichen
Menschenbild grundsätzlich bildungsfähig,
unabhängig von seiner physischen, psychi-
schen und sozialen Situation. Gerade Kin-
der sind aufgrund ihrer Neugier, ihres
Drangs die Welt zu entdecken auf ihre je
spezifische Weise für Bildungs- und Lern-
prozesse besonders offen. Der im Volks-
mund bekannte Spruch „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, ist zwar
eine Binsenweisheit, beschreibt jedoch ein-
drücklich die Herausforderung der früh-
kindlichen Bildung. Was in Kindertagen ver-
säumt wurde, ist oft nur mit sehr viel Mühe,
wenn überhaupt, später nachzuholen. Dies
zeigt sich gerade auch in der sprachlichen
Kompetenz von Kindern. Sie ist die Grund-
lage für alle weiteren Lernprozesse.

Das Bildungsverständnis der Caritas geht
von einem umfassenden Begriff der Bildung
aus. Es geht um eine ganzheitliche Qualität
der Bildung, in der formale, non-formale und
informelle Bildung gleichrangig miteinander
verbunden werden. Die Beurteilung des Bil-
dungsgrades von Menschen darf nicht nur
vom erreichten Bildungsabschluss abhän-
gen. Ein wie im Zwölften Kinder- und Ju-
gendbericht entfaltetes integratives Ver-
ständnis von Bildung, Erziehung, und Be-
treuung ist auch für die frühkindliche Bildung
zielführend. Es macht überdies deutlich,
dass Bildungs- und Sozialpolitik eng mit-

einander verbunden sind bzw. Bildungspo-
litik immer auch eine Form der Sozialpolitik
ist und umgekehrt.

Qualifizierungsanforderungen

Eine angemessene Bildung, Erziehung und
Betreuung in Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege für Kinder unter drei Jah-
ren sicherzustellen, stellt hohe spezifische
Anforderungen an das Qualifikationsniveau
der pädagogisch Mitarbeitenden. So müs-
sen mittelfristig auch in der Kindertages-
pflege entsprechende Qualifikationsstruktu-
ren ausgebaut und weiterentwickelt wer-
den. Kindertagespflege ist ihrem Anspruch
nach ein Angebot frühkindlicher Bildung, in
dem die sprachlich-kognitive, körperliche
und die sozial-emotionale Entwicklung von
Kindern gefördert wird. Um die Qualität der
Kindertagespflege zu gewährleisten, ist ei-
ne adäquate Qualifikation sowie eine pass-
genaue Fort- und Weiterbildung nötig. Da-
bei ist darauf zu achten, dass dieses beruf-
liche Feld auch für Menschen mit brüchigen
Bildungsbiografien, die jedoch über eine
persönliche Eignung verfügen, zugänglich
ist.

Eine stärkere Gewichtung des Bildungsauf-
trages von Kindertageseinrichtungen und
eine damit verbundene optimale Förderung
von Kindern setzen voraus, dass die päda-
gogischen Fachkräfte über ausreichende
Zeitbudgets für eine erfolgreiche Umsetzung
ihrer Bildungsarbeit verfügen. Dies impliziert
auch ausreichend Zeit zur Entwicklung, Eva-
luation und Fortschreibung ihrer Konzeptio-
nen, für die Vor- und Nachbereitung von
Lernarrangements sowie für die Beobach-
tung und die Dokumentation der Lern- und
Entwicklungsprozesse der Kinder.

Damit die pädagogischen Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen den erhöhten Anfor-
derungen und den komplexen Aufgaben
auch in Zukunft gerecht werden können,
brauchen sie zusätzliche und zum Teil neue
Qualifikationen. Neben theoretischen Kennt-
nissen in wissenschaftlichen Bezugsdiszi-
plinen als Grundlage ihrer Handlungs- und
Reflexionskompetenz sowie einem breiten
methodisch-didaktischen Wissen sind künf-
tig verstärkt Kompetenzen im Bereich der
Beobachtung (insbesondere auch für Ar-
muts- und Missbrauchsphänomene), der
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-
dern unter drei Jahren erforderlich. Die er-
weiterten Anforderungen an die Kinderta-
geseinrichtungen machen es erforderlich,
dass Fachkräfte mit unterschiedlichen Qua-
lifikationsprofilen in Kindertageseinrichtun-
gen zusammenarbeiten.

Der Familien und Kinder wegen

Bildungschancen von Anfang an

Die Verbesserung der Lebenschancen ins-
besondere sozial benachteiligter Kinder ist
das Ziel der „Befähigungsinitiative für
benachteiligte Kinder und Jugendliche“
(2005 – 2008) der Caritas in Deutschland.
Unter dem Slogan „Mach Dich stark für star-
ke Kinder“ wurde dieses Ziel im eigenen Ver-
band sowie in der Gesellschaft und der Po-
litik thematisiert (www.befaehigungsinitiati-
ve.de). Mit dieser Initiative leistet die Caritas
in Deutschland einen aktiven Beitrag dazu,
dass benachteiligte Kinder und Jugendliche
ihre Lebensmöglichkeiten besser entfalten
können. Angesichts der Bedeutung der Bil-
dung für Teilhabechancen junger Menschen
wirkt die Caritas daran mit, insbesondere
die frühkindliche Betreuung und Bildung in
Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege adäquat zu befördern. Bessere
Bildungschancen sind eine elementare Vor-
aussetzung für die freie Entfaltung jedes Kin-
des und tragen zugleich zur Vermeidung
von Familien- und Kinderarmut bei. Ein we-
sentliches Ziel dieser Initiative ist es, die Ak-
tivitäten innerhalb des Verbandes für be-
nachteiligte Kinder auszubauen, zu vernet-
zen und zu optimieren. Anhand von Good-
Practice-Beispielen konnte im Rahmen der
Initiative gezeigt werden, wie auch die För-
derung von benachteiligten Kindern unter
drei Jahren und ihren Familien gelingen kann.

Bildungsverständnis

Bildung ist aus Sicht des DCV der umfas-
sende, lebenslange Prozess der Entwick-
lung und Entfaltung derjenigen Fähigkeiten,
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Zugänglichkeit der
Betreuungsangebote

Für die Caritas gilt, dass allen Kindern un-
abhängig von der Familiensituation, dem
Einkommen und dem Bildungsstand der El-
tern ein qualitativ hochwertiges Angebot zur
Verfügung gestellt werden muss. Das An-
gebot muss sich dabei in der zeitlichen Aus-
gestaltung an den individuellen Bedürfnis-
sen von Kindern orientieren und ihre Le-
benslagen angemessen berücksichtigen.
Damit es allen Kindern möglich ist, Ange-
bote für Erziehung, Bildung und Betreuung
zu nutzen, müssen diese mittelfristig bei-
tragsfrei angeboten werden. Zumindest soll-
te das erste Jahr der institutionellen Be-
treuung beitragsfrei gestaltet werden.

Hohe Kindergartengebühren führen dazu,
dass Kindern aus sozial benachteiligten Fa-
milien grundlegende Chancen für eine ge-
lingende Bildungsbiografie vorenthalten
werden. Dies belegt auch eine Studie des
Deutschen Jugendinstituts (DJI), derzufolge
ca. 10 % der fünf- bis sechsjährigen Kinder
keine Kindertageseinrichtung besuchen.
Darunter sind laut DJI überwiegend Kinder
aus benachteiligten Familien. In der Alters-
tufe der Dreijährigen liegt der Anteil der Kin-
der, die keine Kindertageseinrichtung besu-
chen, laut einer Studie der Initiative Neue
soziale Marktwirtschaft des Instituts der
Deutschen Wirtschaft bei 28 %, der Anteil
der vierjährigen Kinder bei 14 %. Am Ziel der
generellen Abschaffung der Kindergarten-
gebühren sollte festgehalten werden. Denn
dies würde dazu beitragen, dass alle Kinder
unabhängig von ihrem familiären Hinter-
grund die Bildungsleistungen von Kinderta-
geseinrichtungen nutzen können. Dies gilt
auch für die Betreuungsangebote durch
Kindertagesstätten und Kindertagespflege
für Kinder unter drei Jahren. 

Qualitativer Ausbau der Angebote

Bildungsgerechtigkeit schaffen, verlässliche
Betreuung anbieten und die Erziehungskraft
der Eltern stärken ist eine gemeinsame Auf-
gabe der Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege. Das verabschiedete Ki-
föG bietet die Grundlage für den – über-
wiegend an der Quantität orientierten – Aus-
bau der Kinderbetreuung in Deutschland bis
2013.

Da der quantitative Ausbau nicht per se das
gute Aufwachsen von Kindern  hinreichend
sichert, geht es in den nächsten Jahren ver-
stärkt um die Frage des qualitativen Aus-
baus, also der Qualität der Betreuungsan-
gebote insbesondere bei der Erziehung, Bil-
dung und Betreuung von unter Dreijährigen.

Aus Sicht der Caritas brauchen wir in
Deutschland eine deutliche Verbesserung
der Rahmenbedingungen für die pädagogi-
sche Arbeit in Kindertageseinrichtungen.
Dabei ist es erforderlich, die Kinderzahlen in
den Gruppen zu senken, den pädagogi-
schen Fachkräften einen angemessenen Teil

ihrer Arbeitszeit für die Vor- und Nachberei-
tung ihrer Arbeit zur Verfügung zu stellen
und das Qualifikationsprofil von Erziehern zu
verbessern. Die Rahmenbedingungen für
die Kindertageseinrichtungen sind so aus-
zugestalten, dass die Kindertageseinrich-
tungen noch mehr zu Orten der Integration
mit Blick auf Kinder mit Migrationshinter-
grund und Kinder mit Behinderung werden.

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
gehört auch ein quantitativ gut ausgebau-
tes und qualifiziertes Netz von Fachbera-
tung und Fachdiensten, um dem Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreuungsanspruch
von Kindern in Kindertageseinrichtungen
und Tagespflege gerecht zu werden. Dazu
ist es erforderlich, die Finanzierung von
Fachberatung und Fachdiensten als inte-
gralen Bestandteil des gesamten Systems
der Kinderbetreuung sicherzustellen. Hinzu
müssen in den nächsten Jahren verstärkte
Anstrengungen zur weiteren beruflichen
Qualifizierung von Erziehern kommen, auch
vor dem Hintergrund des zusätzlichen
Fachkräftebedarfs im Kontext des Ausbaus,
den das DJI mit bis zu 80.000 Personen be-
ziffert. Durch ihre Fachschulen, die Katholi-
schen Fachschulen sowie ihre Weiterbil-
dungseinrichtungen leistet die katholische
Kirche mit ihrer Caritas einen aktiven Beitrag
zur Qualifizierung des Fachpersonals.

Orte der Begegnung

Zur Qualität zählt auch der Ausbau der Kin-
dertagestätten zu Familienzentren. Kinder-
tagesstätten sind hervorragend geeignete
Orte, an denen Familien und Alleinerziehen-
de Unterstützung und Ansprechpartner für
ihre persönliche Lebenssituation und im
Blick auf die Entwicklung ihrer Kinder finden
können. Die Caritas macht sehr gute Erfah-
rungen mit der Bündelung von Beratungs-
angeboten und familienunterstützenden
Diensten in den Kindertagesstätten. Diese
stellen pastorale (Vermittlung von allgemein
menschlichen, christlichen und kirchlichen
Werten) und sozialdiakonische Orte dar, die
zentrale Anlaufpunkte für Familien und Al-
leinerziehende im Sozial- und Lebensraum
der Menschen sind. Die Kindertagesstätten
stehen deshalb vor der Herausforderung,
sich noch mehr mit anderen Akteuren im
Sozial- und Lebensraum zu vernetzen und
durch sie Unterstützung zu finden. Dazu
zählen insbesondere die Pfarrgemeinden,
die ohnehin häufig die Träger der katholi-
schen Kindertagesstätten sind. So entsteht
ein vielfältiges Netzwerk, in dem Familien
und ihre Kinder Ansprechpartner und Kon-
taktmöglichkeiten finden. In diesem Netz-
werk nehmen ehrenamtlich/freiwillig enga-
gierte Personen häufig eine ganz wichtige
Rolle ein. Die Caritas wirkt nicht zuletzt
durch ihre Sozial- und Lebensraumorientie-
rung, in der engen Zusammenarbeit mit den
Pfarrgemeinden und vielen anderen Akteu-
ren auch als Solidaritätsstifter für Familien
und ihrer Kinder im lokalen Raum. 

Auf das spezifische Ausbildungsprofil von
Fachschulen bzw. Fachakademien kann
und sollte aufgrund der engen Verzahnung
von Theorie und Praxis auch in Zukunft nicht
verzichtet werden. Allerdings braucht es ne-
ben einer Reform der Fachschulausbildung
vermehrt Studiengänge „Pädagogik der
(frühen) Kindheit“, die es ermöglichen, das
Qualifikationsprofil der Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen zu erweitern und zu
spezialisieren.

Mit diesen Studiengängen können Qualifi-
kationen erworben werden beispielsweise
in den Bereichen interkulturelle Pädagogik,
Heilpädagogik, Familienarbeit und Manage-
ment. Die Studiengänge „Pädagogik der
(frühen) Kindheit“ befördern zudem einen
anwendungsorientierten Bezug von Wis-
senschaft und Forschung sowie systemi-
sches Denken, das insbesondere bei der
Weiterentwicklung der Kindertageseinrich-
tungen zu „Familienzentren“ benötigt wird.
Sinnvoll ist es dabei sicherlich, solche Stu-
diengänge auch berufsbegleitend (z.B. für
Leitungskräfte von Kindertagesstätten) zu
gestalten. 

Darüber hinaus sind angesichts der neu for-
mulierten Anforderungen für die Kinderbe-
treuung die Fort- und Weiterbildungsange-
bote so zu entwickeln, dass Fachkräfte ih-
re Kompetenzen im Bereich der Beobach-
tung, der Bildung, Erziehung und Betreuung
von unter Dreijährigen und der Dokumenta-
tion von Bildungsverläufen vertiefen können.
Die Bewältigung von Übergängen im Leben
der Kinder spielt in der aktuellen fachlichen
Diskussion eine große Rolle. Dabei steht vor
allem der Übergang von der Kindertages-
einrichtung in die Grundschule im Vorder-
grund. Diesen Übergang zu erleichtern und
zu einer systematischen Kooperation mit
den Grundschulen zu kommen, bedarf ei-
ner Abstimmung der Inhalte von Studien-
gängen der Grundschulpädagogik und der
Elementarpädagogik.

Bei den Ausbildungs- und Studiengängen
im Bereich der frühkindlichen Pädagogik
besteht die Herausforderung, eine Durch-
lässigkeit der Ausbildungs- und Studien-
gänge zu erreichen. Bereits bei den Zu-
gangsvoraussetzungen und -möglichkeiten
zur Erzieherausbildung stellt sich die Frage,
wie diese so gestaltet werden können, dass
auch Menschen mit brüchigen Bildungs-
biografien bzw. mit Erfahrungen eigener so-
zialer Benachteiligung Möglichkeiten finden,
diesen Beruf zu erlernen. Damit verbunden
ist auch die Frage, wie Kenntnisse und
Kompetenzen, die außerhalb des formalen
Bildungssystems erworben wurden, beim
Zugang zur Ausbildung angerechnet wer-
den können. Diese könnten beispielsweise
durch die Betreuung von Kindern sowie
durch freiwilliges Engagement erworben
worden sein. Neue Möglichkeiten könnte
gegebenenfalls der Deutsche Qualifika-
tionsrahmen dazu bieten.
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Diensten einen vielfältigen Beitrag. Durch ihr
anwaltschaftliches Engagement setzt sie
sich gleichzeitig auch für die notwendigen
sozialpolitischen Rahmenbedingungen für
benachteiligte Familien und ihre Kinder ein.
Die Bedarfe von Kindern und Familien sind
in den letzten Jahren in Deutschland glück-
licherweise stärker in den Mittelpunkt ge-
rückt. Dazu konnte die Caritas vieles bei-
tragen. Jetzt geht es darum, die notwendi-
gen Schritte durch das Engagement aller

Akteure auf den verschiedenen Ebenen zu
gehen, um Kindern von Anfang an gute
Möglichkeiten zu geben, sich selbst auszu-
probieren und sie dabei zu unterstützen,
dass sie ihre Persönlichkeit und Talente ent-
falten können.

Prälat Dr. Peter Neher, Präsident des
Deutschen Caritasverbandes, Freiburg

Gemeinsame gesellschaftliche
Verantwortung

Unter den vorgenannten beschriebenen
Prämissen kann es in Deutschland gelingen,
ein quantitativ und qualitativ hochwertig gut
ausgebautes System der Kinderbetreuung
für unter Dreijährige zu schaffen, das flexi-
bel und passgenau auf die Bedürfnisse und
Lebenssituationen der Kinder und ihrer El-
tern eingeht. Dazu leistet die Kirche mit ih-
rer Caritas und deren Einrichtungen und

Von Jörg Freese, Berlin

hatten auch seinerzeit alternative Berech-
nungen vorgelegt, die von einem deutlich
höheren notwendigen Ausbauvolumen aus-
gingen.

Finanzierung des Ausbaus der
Krippenbetreuung

Im letztlich gefundenen Kompromiss beim
Krippengipfel war eine sog. Drittelfinanzie-
rung zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen nicht enthalten. Die kommunalen
Spitzenverbände haben immer darauf ver-
wiesen, dass bei einer Verschärfung des
Rechtanspruchs auf Kindertagesbetreuung
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr und
einer entsprechenden Übertragung dieser
zusätzlichen Standards auf die Kommunen,
die Bundesländer nach den jeweils gültigen
Konnexitätsprinzipien in den Landesverfas-
sungen zur Finanzierung auch kommunaler
Mehrausgaben verpflichtet sind. Die rechts-
politische Ausgestaltung der Finanzierung
des Ausbaus vollzieht sich daher in den
Bundesländern.

Die Länder stellen sich dieser Verantwor-
tung bislang nur mit Zögern4). Im Ergebnis
können und dürfen die Länder die kommu-
nale Ebene bei der Erfüllung des Rechtsan-
spruchs ab 1.8.2013 und den Weg dorthin
finanziell nicht allein lassen. Dabei kommt es
weniger auf eine möglichst lückenlos nach-
vollziehbare Weiterleitung von Bundesmit-
teln an; entscheidend ist die Ausfinanzie-
rung der durch den neuen Rechtsanspruch
sich ergebenden zusätzlichen Ausgaben in
den Kommunen. Maßgebend ist hierbei
auch nicht alleine die Finanzierung zum
Stichtag 1.8.2013. Es muss ebenfalls die
Stufigkeit des Angebotsausbaus in den Jah-
ren bis 2013 Berücksichtigung finden.

Der Wunschzettel bleibt lang

Mit dem Ausbau der Krippenbetreuung wer-
den lang gehegte Erwartungen von Eltern

und Frühpädagogen, aber auch freien Trä-
gern sowie in der Vergangenheit immer
mehr zunehmend Wirtschaftsverbänden er-
füllt. Allerdings ist zu konstatieren, dass der
Wunschzettel gerade auch der Fachöffent-
lichkeit wie der Gewerkschaften weiterhin
lang bleibt. Neben dem bedarfsdeckenden
Ausbau der Kindertagesbetreuung entspre-
chend der jeweiligen Bedarfssituation sind
dies vor allem folgende zusätzliche Erwar-
tungen:

1. Verbesserung der Erzieher-Kind-Relation
(bzw. Verringerung der Gruppengrößen), 

2. akademische Ausbildung der Erziehe-
rinnen5), 

3. Anhebung der Vergütung für Erzieherin-
nen, 

4. Ausbau der Bildungsaspekte und insge-
samt der frühkindlichen Bildung in Krip-
pe und Kindergarten,

5. weitere Qualifizierung der Kindertages-
pflege sowie gleiche Voraussetzungen
und Standards für Tagespflegeperso-
nen, 

6. Kostenfreiheit für die Eltern bis zum
Schuleintritt. 

Jeder dieser Wünsche ist für sich nachvoll-
ziehbar, wenn auch in sehr unterschiedlicher
Notwendigkeit, Dringlichkeit und Überzeu-
gungskraft. Ob bspw. Gruppengrößen ver-
ringert werden sollten, kann nicht pauschal
bundesweit beantwortet werden. Auch ist
über die Frage einer vollständigen „Akade-

Notwendigen Ausbau der Kinder-
betreuung mit Augenmaß betreiben

Der Krippengipfel mündet in das
Kinderförderungsgesetz

Bundesfamilienministerin Ursula von der
Leyen hatte im „Endspurt“ der Großen Ko-
alition noch zwei wesentliche Gesetzge-
bungsvorhaben zu erledigen. Während das
Bundeskinderschutzgesetz erst im Entwurf
vorliegt und noch erhebliche parlamentari-
sche Hürden vor sich hat, insbesondere ei-
ne intensive Auseinandersetzung mit den
Bundesländern und den kommunalen Spit-
zenverbänden erwarten lässt, ist das Kin-
derförderungsgesetz erfolgreich über alle
politischen Hürden hinweggekommen1).
Materiell steht der Ausbau der Betreuung
von bis zu dreijährigen Kindern in den Kom-
munen im Mittelpunkt, in denen noch kein
ausreichendes Platzangebot vorgehalten
wird. Daneben wird in diesem Gesetz auch
an manch anderer Stelle das SGB VIII (Kin-
der- und Jugendhilferecht) nicht nur margi-
nal geändert. Im Mittelpunkt des rechtspo-
litischen Interesses steht dabei die Strei-
chung des wesentlichen Teils des § 69
SGB VIII, der mit Inkrafttreten des SGB VIII
zum 1.1.19912) die Landkreise und kreis-
freien Städte zu örtlichen Trägern der öf-
fentlichen Jugendhilfe machte (mit landes-
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten inner-
halb eines bundesrechtlichen Rahmens,
insbesondere der Möglichkeit, Gemeinden
zu Aufgaben des örtlichen Trägers heran-
zuziehen oder Gemeinden insgesamt zu
örtlichen Trägern zu bestimmen). Auf diese
wichtige Änderung, die eine erste Reaktion
der Bundesregierung auf das Verbot des
Aufgabendurchgriffs des Bundes auf die
Kommunen durch die Föderalismusreform
I und die entsprechende Änderung in Art.
84 GG darstellt, ist hier bereits eingegangen
worden3). 

Grundlage des Kinderförderungsgesetzes
sind die Ergebnisse des sog. Krippengipfels
vom 2.4.2007. Hierbei hat der Bund insge-
samt 4 Mrd. €, später aufgeteilt in Investi-
tionen und laufende Kosten, politisch zuge-
sagt. Die kommunalen Spitzenverbände

1) Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinder-
förderungsgesetz – KiföG) vom 10.12.2008, BGBl. I S.
2403.

2) In den neuen Bundesländern trat das SGB VIII bereits
mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3.10.1990 in
Kraft. 

3) Henneke, Der Landkreis 2008, 668 ff., sowie ders., in
diesem Heft, 13 ff.

4) Eine Einigung über die Finanzierung wurde bislang nur
in Niedersachsen erzielt (Stand: 15.12.2008).

5) Im Folgenden wird wegen des weit überwiegenden
Frauenanteils im Erzieherinnenberuf die weibliche Be-
zeichnung gewählt.
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für Leitungskräfte in Kindertageseinrichtun-
gen, wie es auch bereits in fast allen Bun-
desländern modellhaft oder in regulären
Studiengängen existiert. Dabei wird es auch
nicht um eine erhebliche Verbesserung der
Vergütung von Erzieherinnen gehen, son-
dern um eine passgenauere Ausbildung, die
eine Karriere auch außerhalb einer Kinder-
betreuungseinrichtung ermöglicht. Ähnlich
dem Beruf beispielsweise eines Grund-
schullehrers ist auch der Erzieherinnenbe-
ruf eher als Sackgasse angelegt, die beruf-
lichen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
sind begrenzt. Wenn zukünftig auch die Lei-
tung von Kinderbetreuungseinrichtungen
sich aus akademisch ausgebildeten Kräften
zusammensetzt, so wäre auch dieser Weg
einer beruflichen Weiterentwicklung für vie-
le verbaut.

Es führt kein Weg an einer weiteren Ver-
besserung der frühkindlichen Bildung inner-
halb der Einrichtungen vorbei. Dies erfordert
eine qualifizierte und kontinuierliche Fort-
und Weiterbildung der bereits tätigen Erzie-
herinnen wie auch eine Verbesserung der
Ausbildung der nachwachsenden Genera-
tionen. Ob dies im derzeitigen vollzeitschu-
lischen System oder beispielsweise im du-
alen Ausbildungssystem mit Ausbildungs-
betrieb und zusätzlichem Berufsschulunter-
richt liegt, ist dabei zu diskutieren. Ange-
sichts der zu erwartenden Probleme, bei der
zunehmend schwierigeren Konkurrenzsitu-
ation Nachwuchskräfte für erzieherische
Berufe zu gewinnen, könnte der Umstand,
keine Ausbildungsvergütung zu zahlen, sich
als Nachteil im Werben um Nachwuchs-
kräfte erweisen. Dass dies mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu nennenswerten Kostener-
höhungen führen würde, liegt aber auf der
Hand. Dennoch wird man die Diskussion
auch im kommunalen Raum führen müssen. 

Fazit

Mit dem Kinderförderungsgesetz ist ein er-
ster wichtiger Schritt für den notwendigen
Ausbau der Kindertagesbetreuung in
Deutschland auf ein bedarfsgerechtes Ni-
veau erfolgt. Entscheidend wird der Um-
gang mit den Finanzierungsfragen in den
Ländern sein. Daneben muss aber auch die
Bundespolitik nun die verantwortlichen Län-
der und Kommunen in der Erfüllung ihrer
Rechtspflicht gewähren lassen, ohne stän-
dige Einmischung und Besserwissereien.
Notorisches Nachfragen nach dem Stand
der Umsetzung des Ausbaus, möglichst
nach Ländern und Kommunen getrennt
ausgewiesen, kann nicht die kommunale
Vielfalt und die Verschiedenheit der Erfor-
dernisse und Möglichkeiten der jeweiligen
Landkreise und Gemeinden ersetzen. 

Der Bundesgesetzgeber hat ein Ziel mar-
kiert, das es nunmehr zu erreichen gilt. Ob
dies gelingt, hängt nicht zuletzt von der fi-
nanziellen Gesamtsituation der Kommunen
ab. Die Landkreise werden auch genau dar-
auf achten, ob die im Kinderförderungsge-
setz prognostizierten Bedarfe in ihrem je-
weiligen Gebiet erforderlich sind oder ggf.
nicht einmal ausreichen. Wie viele andere,
gesellschaftlich sensible Bereiche ist auch
die Kindertagesbetreuung einem stetigen
Wandel unterlegen, dies gilt auch für die In-
anspruchnahme. Bei der Entwicklung wird
es zudem auf die vom Bund gesetzten Rah-
menbedingungen ankommen. Beispiels-
weise wird es sich auswirken, ob das im
Kinderförderungsgesetz angelegte, aber
nicht weiter ausformulierte Betreuungsgeld
in Höhe von möglicherweise 150 € pro Mo-
nat tatsächlich Realität wird.

Jörg Freese, Beigeordneter
beim Deutschen Landkreistag, Berlin

misierung“ des Erzieherinnenberufs noch
längst keine Entscheidung gefallen, auch
nicht im Sinne eines wissenschaftlichen Ur-
teils über das Erfordernis. Gerade auch in
den Ländern, in denen Erzieherinnen auf ei-
nem Niveau entsprechend unseren Fach-
hochschulen (bzw. Bachelor) ausgebildet
werden, finden sich häufig zusätzliche wei-
tere Kräfte in den Einrichtungen, die deut-
lich unterhalb dieses Niveaus ausgebildet
sind und sich trotzdem unmittelbar den Kin-
dern widmen dürfen.

Ein ähnlicher Befund ergibt sich bei der Fra-
ge der Vergütung für Erzieherinnen. Hier
kommt es auf die jeweilige Vergleichsgröße
an. Vergleicht man das Einkommen von Er-
zieherinnen mit dem Einkommen von bei-
spielsweise Realschullehrern, so ist es tat-
sächlich deutlich niedriger. Ist die Ver-
gleichsgröße allerdings das Niveau von Er-
zieherinnen im benachbarten Ausland, so
relativieren sich diese Vergleiche schon wie-
der deutlich. Wesentliche Ursache für häu-
fig niedrige Verdienste von Erzieherinnen ist
auch das hohe Maß an Teilzeit in den Kin-
dertageseinrichtungen. Angesichts des
Wechsels von Erzieherinnengenerationen in
den Kindertageseinrichtungen in den näch-
sten zwei Jahrzehnten und einer deutlich
geringeren Zahl potenzieller Nachwuchs-Er-
zieherinnen dürfte sich der Umfang der Be-
schäftigung für Erzieherinnen aber quasi von
Natur aus deutlich erhöhen.

Man wird also nicht umhinkommen, bei den
zahlreichen Wünschen, die auch jetzt, wo
das Weihnachtsfest vorüber ist, gerne auf
den Wunschzettel geschrieben werden,
Prioritäten zu setzen. Dabei geht es z.B.
wahrscheinlich weniger um eine flächende-
ckende Akademisierung des Erzieherinnen-
berufs sondern eher um eine gezielte För-
derung des Studiums frühkindlicher Bildung

Von Markus Leßmann, Düsseldorf 

licht des Länderreports. Trotzdem oder ge-
rade deshalb zeigt sich in Nordrhein-West-
falen aktuell die besondere Dynamik des
Ausbaus der Betreuungsangebote für unter
dreijährige Kinder. Das größte Bundesland
dürfte damit so etwas wie ein Musterfall für
ein westdeutsches „U3-Entwicklungsland“
sein.

Die Dynamik des Ausbaus der Betreuungs-
plätze für unter dreijährige Kinder (U 3) stellt
gerade die Bundesländer aus dem früheren
Bundesgebiet vor erhebliche Herausforde-
rungen. Seitdem die Fragestellungen rund
um den U 3-Ausbau die öffentliche Diskus-
sion in Politik und Gesellschaft (mit)bestim-

men, wird jede Prognose und Ausbaupla-
nung oft binnen kurzer Frist von der Realität
eingeholt. Löste das Tagesbetreuungsaus-
baugesetz (TAG) bereits einen ersten Aus-
bauschub der Betreuungsplätze für unter
dreijährige Kinder aus, so wird der jetzt für
2013 durch das Kinderförderungsgesetz (Ki-
föG) festgeschriebene Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz ab Vollendung des
ersten Lebensjahres erhebliche zusätzliche
Anstrengungen in diesem Bereich erfordern.

Die Ausgangslage in 
Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen lebten zum 31.12.
2006 954.330 Kinder im „Kindergartenalter“

Kinderbetreuung in NRW
„Insgesamt ist die Teilhabe der Kinder in
frühkindlicher Bildung, Betreuung und Er-
ziehung in Nordrhein-Westfalen unter-
durchschnittlich.“ So fasst der Länderreport
frühkindliche Bildungssysteme 2008 der
Bertelsmann Stiftung1) die Situation in Nord-
rhein-Westfalen, der Heimat etwa eines
Fünftels aller deutschen „Kindergartenkin-
der“, zusammen. Damit stellt der Bericht vor
dem Hintergrund der aktuellen Diskussio-
nen um die Themen „Familienfreundlich-
keit“, „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“
sowie „Verbesserung der frühkindlichen Bil-
dung“ für den Erhebungszeitraum des Be-
richts bis zum Jahr 2006 der Landespolitik
ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Mit der
Betreuungsquote von nur 6,9 % der Kinder
unter drei Jahren war Nordrhein-Westfalen
gemeinsam mit Niedersachsen das Schluss-

1) Bock-Famulla, Länderreport frühkindliche Bildungssys-
teme 2008, 2008; als Download im Internet verfügbar
unter www.kinder-frueher-foerdern.de, S. 99. 
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2) Vgl. a.a.O., S. 98.
3) Statistisches Bundesamt: Kinder und tätige Personen

in Tageseinrichtungen am 15.3.2007 (Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik), Tab. LT 1.

4) Bock-Famulla, Länderreport frühkindliche Bildungssys-
teme 2008, 2008, S. 98.

5) Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Inte-
gration Nordrhein-Westfalen: Kinder früher Fördern- das
neue Kinderbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, S.
9. 

6) Vgl. im Einzelnen: Göppert/Leßmann, Kinderbildungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen – Kommentar, 2009, Vor. 
§ 18 ff. Erl. 2.7.

7) Vgl. Bock-Famulla, Länderreport frühkindliche Bildungs-
systeme 2008, 2008, Tab. 23, S. 194.

gen diesen Betreuungsmangel gab. Legt
man die Bedarfe zugrunde, wie sie heute er-
kennbar werden, müsste der Protest schon
damals eigentlich deutlicher ausgefallen
sein. Dass dies nicht der Fall war, mag ein
zweiter Grund für den geringen Ausbau-
stand sein.

Der U 3-Aufschwung

Doch die bundesweite Entwicklung sollte
auch an Nordrhein-Westfalen nicht vorbei-
gehen. Und so wurde die Zahl der U 3-Plät-
ze bereits im Kindergartenjahr 2008/2009
im Vergleich zu 2006 verdoppelt. Durch ein
neues Kindergartengesetz, das Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz) – wurde nach einem
langen und höchst intensiven öffentlichen
Diskussionsprozess im Oktober 2007 eine
völlig neue gesetzliche Grundlage für die
Kinderbetreuung im Elementarbereich in
Nordrhein-Westfalen geschaffen. Dieses
Gesetz schafft mit neuen modernen Grup-
penformen, die darüber hinaus bei Einhal-
tung der entsprechenden Personalvorga-
ben frei kombiniert werden können, die
Grundlage für einen flexiblen Ausbau der 
U 3-Betreuung. Finanziert wird die Kinder-
betreuung künftig durch gruppentypbezo-
gene Kindpauschalen, an denen sich das
Land mit jeweils etwa einem Drittel der Ge-
samtförderung (zwischen 4.288 € und
15.215 € je nach Gruppentyp und gewähl-
tem Betreuungsumfang von 25, 35 oder 45
Stunden) beteiligt. Die restlichen zwei Drit-
tel der genannten Gesamtsummen tragen
die Einrichtungsträger (Eigenanteil von 4 bis
21 %) bzw. die Kommunen. Diese müssen
neben ihrem eigenen Finanzierungsdrittel
auch für die kalkulierten 19 % Elternbeiträ-
ge geradestehen, wenn diese aufgrund der
Sozialstruktur nicht eingenommen werden
oder die Kommunen freiwillig auf sie ver-
zichten.

Positiv auch im Vergleich zur Landesförde-
rung in anderen Bundesländern ist, dass die
Landesförderung von einem Drittel auch auf
sämtliche U 3-Plätze ausgeweitet wurde.
Nachdem schon die Drittelförderung für den
Bereich der „Rechtsanspruchskinder“ in der
Spitzengruppe der Landesförderung in den
Flächenländern liegt7), ist die Ausdehnung
dieser Förderanteile auch auf den U 3-Be-
reich als großer Verhandlungserfolg für die
kommunalen Aufgabenträger im Rahmen
des KiBiz-Gesetzgebungsverfahrens zu
werten. Der Landesanteil würde sich noch
positiver auf den tatsächlich möglichen Aus-
bau auswirken, wenn die Landesregierung
nicht vorläufig eine jährlich steigende Kon-
tingentierung der U 3-Plätze vorgesehen
hätte. An der Diskussion um diese Kon-
tingentierung lässt sich am ehesten able-
sen, welche Entwicklung die Nachfrage
nach Betreuungsplätzen für die unter Drei-
jährigen in Nordrhein-Westfalen aufgrund
der geänderten gesellschaftlichen Bedarfe
aber sicher auch aufgrund der gesellschaft-

politischen Diskussion genommen hat. Der
„schlafende Riese U 3-Bedarf“ ist auch in
Nordrhein-Westfalen aufgewacht. So sah
sich die Landesregierung schon im ersten
Geltungsjahr des neuen Gesetzes gezwun-
gen, das eigentlich im Gesetz auf 34.000
Plätze (bei etwa 460.000 Kindern unter drei
Jahren) festgelegte Kontingent auf 44.600
Plätze anzuheben. Und auch für das näch-
ste Kindergartenjahr 2009/2010 reichen die
zusätzlichen 11.000 Plätze erkennbar nicht
aus, um den inzwischen artikulierten Bedarf
abzudecken. Obwohl mit den vorgesehe-
nen 56.000 Plätzen und den in Kinderta-
gespflege vorgesehenen Plätzen eine Be-
darfsdeckung von rund 16 % (also doppelt
so viel wie 2006) erreicht wird, übersteigen
die von der Jugendhilfeplanung ermittelten
Bedarfe die verfügbaren Kontingente bei
Weitem und das Land wird sich im Spagat
zwischen Konsolidierung des Landeshaus-
halts und zukunftsorientierter Familienpoli-
tik erneut bewegen müssen. Schließlich hat
die Landesregierung selbst das Ziel ausge-
geben, Nordrhein-Westfalen zum familien-
freundlichsten Bundesland zu machen. An
ihren Taten wird nicht nur die kommunale
Familie sie messen….

Kommunale Ausbaustrategien

Die Dynamik der Bedarfsentwicklung stellt
gerade die Kommunen im ländlichen Raum
vor erhebliche Herausforderungen. Wäh-
rend in den Großstädten schon in den letz-
ten Jahren der Ansturm auf die Betreu-
ungsplätze stark zugenommen hatte, konn-
ten viele kleinere Kommunen die Eltern-
wünsche vorläufig mit den einzelnen, im al-
ten System möglichen Plätzen abdecken.
Doch der Wandel in der gesellschaftlichen
Akzeptanz der institutionellen Kleinkindbe-
treuung und die Erkenntnisse von den
Chancen frühkindlicher Bildung haben auch
dort die Bedarfe förmlich explodieren las-
sen. Dabei betreiben die kommunalen Ju-
gendhilfeträger gerade den U 3-Ausbau
durchaus auch in wohlverstandenem Ei-
geninteresse. Im Wettbewerb um junge Fa-
milien, Betriebe und Arbeitskräfte haben sie
die Familienfreundlichkeit zum Markenzei-
chen ihrer lokalen Entwicklungsstrategien,
zum Kern ihrer Leitbilder gemacht. Und die
demografische Entwicklung hat den gesell-
schaftlichen Konsens befördert, keine Ent-
scheidung zur Gründung einer Familie dür-

von 0 bis 6 Jahren2). Diese Kinder wurden
in 9.264 Kindertageseinrichtungen betreut3).
Somit befindet sich auch fast ein Fünftel al-
ler Kindertageseinrichtungen bundesweit in
Nordrhein-Westfalen. Zu einem übergroßen
Anteil – und dies unterscheidet die Kinder-
betreuungslandschaft in Nordrhein-Westfa-
len durchaus von anderen Bundesländern
– sind diese Einrichtungen in freigemein-
nütziger Trägerschaft. Kirchen und Wohl-
fahrtsverbände sowie Elterninitiativen stel-
len 72,8 % der Träger von Kindertagesein-
richtungen, während nur 26,2 % der Ein-
richtungen in öffentlicher Trägerschaft sind.
Privatgewerbliche Träger spielen in Nord-
rhein-Westfalen traditionell nur eine unter-
geordnete Rolle (0,9 %)4).

Während Nordrhein-Westfalen im Bereich
der Rechtsanspruchskinder von drei bis
sechs Jahren mit 86,5 % Inanspruchnahme
der frühkindlichen Bildung noch im Bereich
der anderen westdeutschen Flächenländer
liegt, lag der Ausbaustand im Bereich der 
U 3-Kinder noch 2006 8,5 Prozentpunkte
unter dem Bundesdurchschnitt und mei-
lenweit entfernt von den Werten einiger
Stadtstaaten und der „neuen Länder“. Im
Jahr 2005 waren die Werte mit nur 11.800
Plätzen für unter dreijährige Kinder in Kin-
dertageseinrichtungen, das entsprach einer
Versorgungsquote von 2,8 %, sogar noch
dramatischer5). Nordrhein-Westfalen war ein
U 3-Entwicklungsland.

Die Gründe hierfür lagen zum einen in einer
sehr eingeschränkten gesetzlichen Mög-
lichkeit zum Ausbau der Betreuung unter
dreijähriger Kinder. Durch das damalige Ge-
setz über Tageseinrichtungen für Kinder
(GTL NRW) und die Gestaltung der Lan-
desförderung waren dem U 3-Ausbau en-
ge Fesseln angelegt6). Eine regelhafte Auf-
nahme von Kindern dieser Altersgruppe war
nur in kostenintensiven „kleinen altersge-
mischten“ Gruppen mit hohen Standard-
vorgaben möglich und eine Landesförde-
rung für neue U 3-Plätze gab es nur dann,
wenn dies aufgrund des Wegfalls anderer
„Rechtsanspruchs“-Plätze kostenneutral für
das Land war. Im Ergebnis schraubten Lan-
desgesetzgeber und die Landesjugendäm-
ter als Betriebserlaubnisbehörden die Qua-
litätsanforderungen an U 3-Plätze also in die
Höhe, um dann die Kommunen mit der kost-
spieligen Neueinrichtung solcher Plätze fi-
nanziell alleine zu lassen. In Zeiten desola-
ter Kommunalfinanzen verwundert es nicht,
dass damit trotz zahlreicher, ausschließlich
von den Kommunen finanzierten Plätzen
auch nach Einführung der objektiv recht-
lichen Verpflichtungen zur Bereitstellung von
U 3-Plätzen durch das TAG die Platzzahlen
nur mäßig anstiegen.

Verwunderlich ist da schon eher der dama-
lige Befund, dass es zwar in vielen – gera-
de großstädtischen – Bereichen erkennbar
unerfüllte Bedarfe, aber keinesfalls einen
dauerhaften massiven Protest der Eltern ge-
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ders ist als man es bisher gemacht hat, di-
rekt zu einer Gefährdung des Kindeswoh-
les führt. Die flexiblen Gestaltungsmöglich-
keiten der kommunalen Jugendhilfeplanung
würden durch solche Erfahrungen sicher
vergrößert.

Neben den Strukturfragen werden in Zu-
kunft auch pädagogische Qualitätsstan-
dards immer wieder überprüft und neu de-
finiert werden müssen. Wie z.B. sieht die
ideale Personalausstattung von altersge-
mischten Einrichtungen aus? Das KiBiz hat
sich zunächst altersübergreifend klar für das
Fachkraftgebot ausgesprochen – nicht zu-
letzt weil hierdurch höhere Kindpauschalen
gerechtfertigt werden konnten. Und Über-
legungen, zumindest die Einrichtungslei-
tungen akademisch auszubilden, beschleu-
nigen die Debatte um steigende Qualifizie-
rungsanforderungen zusätzlich. Da in Nord-
rhein-Westfalen aber auch das Berufsbild
der Kinderpflegerinnen als sog. „Ergän-
zungskraft“ eine lange Tradition hat, stellt
sich die Frage, inwieweit eine Aufteilung der
Betreuungszuwendung gegenüber den Kin-
dern auf mehrere, unterschiedlich ausgebil-
dete Personen vertretbar ist. Auch hier – ne-
ben anderen fachlichen Fragen – scheint
manchmal die gedankliche Flexibilität der
„Experten“ noch ausbaufähig. Wenn aber
Kinderpflegerinnen in den Kindertagesein-
richtungen aus Qualitätsgründen keinen
Platz mehr haben sollten, bringt man nicht
nur junge Menschen mit einem Interesse für
das Berufsfeld Kinderbetreuung, aber feh-
lenden Ausbildungsvoraussetzungen für die
Erzieherausbildung um eine weitere berufli-
che Zukunftsperspektive. Vor allem muss
man sich die Frage stellen, mit welchen
Qualifizierungsanforderungen man eigent-
lich einen Anteil von 30 % der Ausbauziele
im U 3-Bereich durch Kindertagespflege ab-
decken will. Hier bemühen sich die Tages-
eltern ohne kontinuierliche Anleitung um
mehrere Kinder, und auch wenn viele dies
mit hoher fachlicher und emotionaler Kom-
petenz machen, ist der Widerspruch zu den
Anforderungen an die Kindertageseinrich-
tung augenfällig.

Die Frage, ob die gestiegenen Bildungsan-
forderungen und die eher pflegerischen Be-
treuungsbedarfe der Kleinkinder ein völlig
einheitliches Qualifizierungsprofil für die Be-
treuungskräfte erfordern, wird ebenso ver-
tieft diskutiert werden wie die richtige Einbin-
dung der U 3-Betreuung in den (früh)kind-
lichen Bildungsverlauf. Dieser soll in Nord-
rhein-Westfalen zukünftig mit einer den Ele-
mentarbereich und den Primärbereich über-
spannenden „Bildungsvereinbarung“ ge-
staltet werden.

Umsetzung des Rechtsanspruchs

Die fachlichen und praktischen Herausfor-
derungen des Ausbaus der Kleinkindbe-
treuung werden dabei immer auch von
rechtlichen und finanziellen Fragestellungen

begleitet. Erstmals investiert das Land
Nordrhein-Westfalen nach eigenen Berech-
nungen für „sein Drittel“ in diesem Jahr mehr
als 1 Mrd. € in die Kindertagesbetreuung.
Steigende Kosten in allen kommunalen
Haushalten bestätigen die Vermutung, dass
die Gesamtausgaben an die 3 Mrd. €-Gren-
ze heranreichen werden. Maßgeblich ist die-
se Kostensteigerung naturgemäß auf den
Ausbau der Betreuungskapazitäten für un-
ter dreijährige Kinder zurückzuführen.

Gerade die hierdurch ausgelösten Anforde-
rungen an die kommunale Haushaltspla-
nung untermauern die Forderung nach ei-
ner verlässlichen Finanzierungsunterstüt-
zung des auf einen (neuen) Rechtsanspruch
ausgerichteten U 3-Ausbaus. Die kommu-
nale Position ist auch in Nordrhein-Westfa-
len eindeutig: Die Erfüllung des Rechtsan-
spruchs ist eine neue Aufgabe, deren Über-
tragung nach der Streichung des § 69
Abs. 1 SGB VIII durch die Länder erfolgen
muss und einen Konnexitätsanspruch aus-
löst.

Auch wenn die Ausgangslage für die Kon-
nexitätsgespräche in Nordrhein-Westfalen
vermutlich aufgrund des bisherigen hohen
Förderanteils des Landes mit den anderen
Bundesländern nicht voll vergleichbar ist,
werden die anstehenden Rechts- und Fi-
nanzierungsfragen bundesweit nicht in allen
Fällen einvernehmlich zu lösen sein. Schon
unabhängig von der verfassungsrechtlich
eindeutig zu beantwortenden, in der Praxis
aber immer noch ungelösten Frage der
Konnexitätsrelevanz von Aufgabenauswei-
tungen8) wird man auch über die Ermittlung
der Kostenfolgen des Rechtsanspruchs jen-
seits des TAG-Ausbaustandes lange disku-
tieren können und müssen. Am Ende bleibt
zu hoffen, dass das Konnexitätsprinzip den
Kommunen nicht nur einen großen theore-
tischen Nutzen bringt, sondern sich die
staatlichen Ebenen im Interesse der Kinder
und ihrer Familien rasch auf eine verlässli-
che Finanzierungsregelung einigen.

Markus Leßmann, Beigeordneter
beim Landkreistag Nordrhein-Westfalen,

Düsseldorf

fe mehr daran scheitern, dass sich die künf-
tigen Eltern Sorgen um eine qualitätsvolle
Kinderbetreuung machen müssen.

Bei der praktischen Umsetzung dieser Ziel-
setzungen arbeiten die kommunalen Ju-
gendämter traditionell mit den freien Trägern
der Kindertageseinrichtungen eng zusam-
men: Diese sehen in der Schaffung von zu-
sätzlichen Betreuungsplätzen für Kleinkin-
der nicht nur eine qualitative Steigerung im
Sinne kontinuierlicher Betreuungs- und För-
derungsbiografien in der Kindertagesein-
richtung. Sie nutzen durchaus auch die
Chance, angesichts auch in Nordrhein-
Westfalen teilweise rückläufiger Kinderzah-
len die Auslastung ihrer Einrichtungen mit
den neuen Altersgruppen sicherzustellen.
Den für eine kindgerechte Betreuung erfor-
derlichen Umbau der Einrichtung wollen
Kommunen und Träger vor allem unter
Rückgriff auf das Investitionsprogramm des
Bundes vornehmen, was auch hier zu ei-
nem nicht erwarteten Sturm an Antragstel-
lungen geführt hat.

Offene Fragen für den Ausbau

Der dynamische Ausbau wirft dabei in vie-
len Kommunen ähnliche Fragestellungen
auf. Welche Struktur etwa werden Kinder-
tageseinrichtungen in der Zukunft haben?

In den Planungen der Kommunen und Ein-
richtungsträger zeichnet sich ab, dass die
reine Kleinkindeinrichtung in Nordrhein-
Westfalen auch weiterhin die Ausnahme
bleiben wird. Vielmehr nutzen die Träger die
flexiblen Kombinationsmöglichkeiten des
KiBiz, um in einer Einrichtung Kinder von der
Geburt bis zum Schuleintritt „altersge-
mischt“ zu betreuen. Auch bei der Gestal-
tung des Alltags in den Einrichtungen wird
nicht zuletzt ein bei langsam sinkenden Kin-
derzahlen einsetzender Wettbewerb um das
Vertrauen der Eltern hoffentlich auch bei
manchem Einrichtungsträger, der bisher
noch zu sehr mit veralteten Strukturen ver-
haftet ist, ein neues Denken auslösen. Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, das setzt
gerade unter den Anforderungen der heuti-
gen Arbeitswelt ein hohes Maß an Flexibi-
lität nicht nur in den Angebotsstrukturen,
sondern auch hinsichtlich der Öffnungszei-
ten etc. voraus. Wenn in vielen Köpfen in
Nordrhein-Westfalen die neue 25-Stunden-
Betreuungszeit ganz selbstverständlich an
fünf Vormittagen von 7 bis 12 Uhr anzubie-
ten ist und Samstagsbetreuung nicht mal
ein Exotendasein fristet, zeigt sich, dass die
Kindergartenlandschaft in Nordrhein-West-
falen hier noch sehr am Anfang steht.

Manchmal wünscht man sich einfach einen
Blick über die Landesgrenzen hinaus und
man möchte dem einen oder anderen Trä-
ger und so mancher Fachberatung bspw.
ein Praktikum in einem der neuen Bundes-
länder mit langer Tradition in der Kleinkind-
betreuung vermitteln. Vielleicht würde man
dann erkennen, dass nicht alles, was an- 8) Vgl. Henneke, Der Landkreis 2008, 668 ff.
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Von Brigitte Brozio, Landkreis Harz

ung von mindestens fünf Stunden oder 25
Wochenstunden in allen anderen Fällen. Von
den insgesamt betreuten Kindern im Krip-
penbereich sind ca. 39 % der Plätze mit ei-
ner Betreuungsdauer von mindestens fünf
Stunden gemäß Betreuungsvertrag belegt.
Der Chancengleichheit und dem Abbau von
Benachteiligungen durch frühkindliche Bil-
dungsangebote wird damit Rechnung ge-
tragen.

Die Träger der Einrichtungen legen die Öff-
nungszeiten nach dem bestehenden Bedarf
fest. In der Regel herrschten bis 2005 von
Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 Uhr
bis 18.00 Uhr feste Öffnungszeiten vor. Ten-
denziell zeichnet sich ab, dass sich die Trä-
ger auf neue Bedarfe und Erfordernisse ein-
zustellen wissen und Betreuungsangebote
bis 20.00 Uhr bei nachgewiesenem Bedarf
anbieten. Die Einrichtungen sind ganzjährig
geöffnet, also auch in den Ferienzeiten.
Wirtschaftlich begründete Schließzeiten
werden langfristig mit den Beteiligten abge-
stimmt. Sind Schließzeiten erforderlich, wer-
den Alternativangebote für die zu betreuen-
den Kinder vom Träger angeboten. Dem
Anspruch der Eltern, auch in den Ferienzei-
ten ihrer Berufstätigkeit nachzugehen, wird
damit grundsätzlich entsprochen. 

In der aktuellen regionalisierten Bevölke-
rungsprognose (siehe Abb. 1) ist in der Al-
tersgruppe der unter Dreijährigen ein Rück-
gang der Bevölkerung von 34 % zu erwar-
ten. Diese Tatsache stellt erhöhte Anforde-
rungen an die Entwicklung der Infrastruktur
sowie an die Flexibilität der Kindertagesbe-
treuung insbesondere im Krippenbereich.

Flexible Betreuungsangebote sind ein wich-
tiges Kriterium für die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie. Da der Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz im Land Sachsen-
Anhalt durch die Vorhaltung von Plätzen in
Einrichtungen bereits als erfüllt gilt, reagie-
ren die Träger auf die Notwendigkeit, alter-
native Betreuungsangebote vorzuhalten,
sehr unterschiedlich. Hierzu sei angemerkt,
dass die bisherige Nachfrage nach flexible-
ren Betreuungsangeboten nur in Einzelfäl-
len auftrat. Dies kann und wird sich jedoch
zukünftig ändern.

Für Eltern ist immer noch die Wohnortnähe
ein Hauptkriterium bei der Einrichtungsaus-
wahl, doch zunehmend werden auch Ein-
richtungen gezielt hinsichtlich ihrer konzep-
tionellen Ausrichtung und flexibleren Öff-
nungszeiten nachgefragt. Dafür werden
auch zum Teil längere Anfahrtswege in Kauf
genommen. 

Den Eltern ist weiterhin wichtig, dass sie Be-
ruf und Familie tatsächlich vereinbaren kön-
nen. Die Eltern müssen zunehmend zu Zei-
ten arbeiten, an denen die Einrichtungen ge-
schlossen sind und Teilzeitarbeit verteilt sich
oftmals sehr unterschiedlich über die ge-
samte Woche. So sind Abend- und Wo-
chenendbetreuung öfter nachgefragt von
Eltern, die im Altenpflegebereich oder in der
Gastronomie tätig sind.

Die Tagespflege als Alternativangebot zur
stark etablierten institutionellen Betreuung
wird im Landkreis Harz zwar vereinzelt
nachgefragt, aber im konkreten Fall stellt
sich immer wieder heraus, dass es sich hier
vor allem um Betreuungsbedarfe außerhalb
der Öffnungszeiten der Kindertageseinrich-
tungen handelt (Randzeitbetreuung). Auf die
institutionelle Betreuungsform wollen die El-
tern nicht verzichten und suchen nach Be-
treuungsformen, die eine flexible Mischform
aus beiden darstellen. Deshalb ist die Flexi-
bilisierung von Betreuungskonzepten mit in-
dividuellen Lösungen, die sich dem Bedarf
von Familien anpassen, unbedingt erfor-
derlich.

Da im Landkreis Harz die entsprechenden
Kapazitäten im Krippenbereich vorhanden
sind, liegt der Schwerpunkt der Arbeit im
Bereich der Förderung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen und in Tagespflege
bei uns nicht vordergründig bei der Umset-
zung des Rechtsanspruchs auf die Inan-
spruchnahme von Einrichtungen. Vielmehr
geht es darum, die vorhandenen Angebote
stärker an den pädagogischen und organi-
satorischen Bedürfnissen der Kinder und
Familien zu orientieren sowie sich den ge-
sellschaftlichen Veränderungen mit ihren
Auswirkungen zu stellen.

Das 2004 im Land Sachsen-Anhalt einge-
führte Bildungsprogramm „Bildung: elemen-
tar – Bildung von Anfang an” wurde von ei-
ner Projektgruppe an der Martin-Luther-Uni-
versität Halle entwickelt und durch das Land

Qualitätsoffensive
Der Landkreis Harz wurde im Zuge der

Kreisgebietsreform des Landes Sach-
sen-Anhalt zum 1.7.2007 gebildet und setzt
sich aus den Altlandkreisen Halberstadt,
Quedlinburg, Wernigerode und der Stadt
Falkenstein/Harz zusammen. Im Jahr 2007
lebten hier ca. 241.000 Einwohner, davon
waren 4.948 Kinder unter drei Jahre alt.

Die Platz-Kind-Relation als Indikator für die
Versorgungslage im Krippenbereich betrug
vor Einführung des Tagesbetreuungsaus-
baugesetzes (TAG) in den o.g. Altlandkrei-
sen ca. 48 % und lag damit bereits über den
Zielvorgaben des Bundes. Diese sieht vor,
ein Mindestversorgungsniveau von 35 % zu
erreichen. Nach Einführung des TAG ist die-
se Versorgungsquote auf 64 % gestiegen.
Dies resultiert weniger aus dem Ausbau von
Krippenplätzen, ursächlich ist die bekannte
demografische Entwicklung.

2004 gab es in allen drei Altlandkreisen 172
Kindertageseinrichtungen und 25 Außen-
stellen. In den Einrichtungen wurden 2.331
Kinder im Krippenalter betreut.

Die Zahl der Einrichtungen und Plätze hat
sich durch das TAG ab dem Jahr 2005 im
Landkreis Harz kaum verändert. Die einge-
tretenen Änderungen resultieren aus Ein-
richtungsfusionen und dem Abbau von
Außenstellen aufgrund landesrechtlicher
Normativen. Im Landkreis Harz liegt ein aus-
gewogenes und flächendeckendes Betreu-
ungsangebot vor (siehe Tabelle 1). 

Im Jahr 2007 war eine durchschnittliche
Auslastung der Krippenplätze von 78 % zu
verzeichnen. Allerdings sind innerhalb des
Landkreises sehr große regionale Unter-
schiede vorhanden und die Auslastungen
der Krippenplätze variieren zwischen 110 %
(maximal) und 50 % (minimal).

Betrachtet man die Altersstufen der Kinder
von null bis drei – bezogen auf die alters-
gleichen Bevölkerungsgruppen – ist festzu-
stellen, dass bereits 5 %der Kinder unter ei-
nem Jahr, 55 %der unter Zweijährigen und
sogar 90 % der Zwei- bis Dreijährigen in den
Kindertageseinrichtungen betreut werden.

Im Land Sachsen-Anhalt ist der Rechtsan-
spruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten
Lebensjahr im Gesetz zur Förderung und
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Tagespflege des Landes Sach-
sen-Anhalt (KiFöG) vom 5.3.2003 und im
Gesetz zur Änderung des Kinderförde-
rungsgesetzes vom 12.11.2004 festge-
schrieben. Gesetzlich verankert ist gem. § 3
KiFöG sowohl eine Ganztagsbetreuung von
mindestens zehnstündiger Betreuungszeit
je Betreuungstag in Tageseinrichtungen (wie
bei Erwerbstätigkeit, Aus-, Fort- und Weiter-
bildung oder der Teilnahme der Eltern an ei-
ner Maßnahme der Arbeitsförderung nach
§ 3 des SGB III) bzw. eine Halbtagsbetreu-

Anzahl 

der Einrichtungen

2004 4 1 143 14 24 197 25

2005 4 2 140 16 25 192 21

2006 4 2 142 16 25 191 18

2007 4 2 140 17 25 186 15

Kinder-

gartenKrippe

davon

Außen-

stellen

Kindertageseinrichtungen

Summe Hort
davon mit 

integrativen Plätzengesamt

Quelle Tabelle 1-4: eigene Angaben

Tabelle 1



Das Land Sachsen-Anhalt und die Land-
kreise beteiligen sich gemäß § 11 KiFöG an
den Kosten der Tagesbetreuung in Kinder-
tageseinrichtungen und in der Tagespflege.

Für die Verteilung des Betrages ist die Zahl
der im Zuständigkeitsbereich des örtlichen
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im je-
weils vorletzten Jahr betreuten Kinder maß-
geblich. Der örtliche Träger der öffentlichen
Jugendhilfe zahlt an die Leistungsverpflich-
teten die ihm vom Land zugewiesene Lan-
deszuweisung zweckgebunden aus und
gewährt daneben aus eigenen Mitteln des
Landkreises den Leistungsverpflichteten ei-
ne weitere zweckgebundene Zuweisung in
Höhe von 53 % der auf ihn entfallenden
Landeszuwendung. Somit betrug bspw. die

Landeszuweisung 2005 für
die damaligen Altlandkreise
13.047.118 €; der Land-
kreisanteil (53 v.H.) betrug
6.914.973 €.

Im Jahre 2007 stieg die
Landeszuweisung für den
Landkreis Harz auf
13.178.100 € und demzu-
folge der Landkreisanteil
auf 6.984.393 €.

Hinsichtlich der Erhebung
der Elternbeiträge gelten
die Regelungen des § 90
des SGB VIII. In § 13 KiFöG
ist geregelt, wie die Träger
von Tageseinrichtungen die
Elternbeiträge für ihre Ta-
geseinrichtungen festlegen
können. 

Ist die Belastung der El-
ternbeiträge den Eltern und
dem Kind nicht zuzumuten,
wird der Kostenbeitrag ge-
mäß § 90 Abs. 1 und Abs.
3 SGB VIII ganz oder teil-
weise erlassen und vom

Träger der öffentlichen Jugendhilfe über-
nommen. Hier ist ein erheblicher Anstieg
über die Jahre zu verzeichnen. Lag die Kos-
tenübernahme der Elternbeiträge im Haus-
haltsjahr 2005 noch bei 2.285.000 €, be-
trug die Kostenübernahme 2007 schon
3.157.200 €. Das ist ein prozentualer An-
stieg von 27 %. Ein weiterer Anstieg zeich-
net sich für das Jahr 2008 bereits ab.

Diese Tendenzen machen deutlich, dass
sich auf der Basis einer sich verschlech-
ternden Einkommenssituation der Eltern mit
Kindern eine zunehmende Verarmung von
Familien mit Kindern abzeichnet. 

Letztlich können wir von uns sagen, dass
der Landkreis Harz im Vorteil ist, sich nicht
vorrangig um die Quantität von Angeboten
der Kindertagesbetreuung sorgen zu müs-
sen. In punkto Qualität werden jedoch auch
bei uns nach wie vor große Anstrengungen
zur weiteren inhaltlichen Verbesserung vor-
handener Angebote unternommen. Bei der
Umsetzung des Bildungsprogramms befin-
den sich die Einrichtungen auf einem guten
Weg, jedoch noch längst nicht am Ziel.

Aus Sicht eines Jugendamtes im Land
Sachsen-Anhalt muss auch resultiert wer-
den, dass bei einer weniger bürokratischen
Lösung bei der Finanzierung von Kinderta-
gesbetreuung einiges an kommunaler Kraft
mehr für die inhaltliche Arbeit aufgewendet
werden könnte.

Brigitte Brozio, Dezernat III/
Jugendamt, SGL Planung und Haushalt,

Landkreis Harz

Sachsen-Anhalt gefördert.
Die verbindliche Einführung
des Bildungsprogramms in
allen Kindertageseinrichtun-
gen des Landes Sachsen-
Anhalt hat wesentlich zur
Verbesserung des Betreu-
ungs-, Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages beigetra-
gen. 

Die Kindertagesstätten sind
für kleine Kinder die erste
Station auf dem Weg insti-
tutioneller Bildung. Wenn es
um die Bildung und Erzie-
hung ihrer Kinder geht, sind
die Eltern die wichtigsten
Partner für die Kindertages-
stätten. Ein regelmäßiger
Austausch über Entwick-
lungsverläufe der Kinder ist
eine wichtige Vorausset-
zung für eine gute Zusam-
menarbeit zum Wohle der
Kinder.

Im Landkreis Harz wird sehr
viel Wert auf den fachlichen
Austausch zwischen den
Erzieherinnen, den Leiterinnen und allen Trä-
gern von Kindertageseinrichtungen mit dem
Ziel gelegt, die pädagogische Professiona-
lisierung weiter zu stärken. Die Umsetzung
erfolgt zum Beispiel durch Initiierung von
Fortbildungsveranstaltungen in Absprache
mit dem Landesjugendamt und in regiona-
len Arbeitskreisen.

So waren die Beobachtung von Kindern
und die Dokumentation von Bildungspro-
zessen in den Jahren 2006 und 2007 be-
sondere Schwerpunkte in der fachlichen
Auseinandersetzung. Weiterführend wird
die Gestaltung des Übergangs von der Kin-
dertageseinrichtung zur Grundschule und
die Hortbetreuung ein Schwerpunkt in der
Bildungs- und Erziehungsarbeit sein. 
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Jahr Anzahl der Krippenplätze Betreute Kinder
Bevölkerung

Landkreis Harz

Kapazität Krippe gesamt  unter 3 Jahre 

2004 3.059 2.331

2005 2.401 5.097

2006 2.495 4.957

2007 3.174 2.487 4.948

2008 3.219

Tabelle 2

Jahr Anzahl der Kindergartenplätze Betreute Kinder
Bevölkerung 

Landkreis Harz

Kapazität Kindergarten gesamt  3 bis 6,5 Jahre 

2004 6.268 5.596

2005 5.722 6.391

2006 5.742 6.200

2007 6.426 5.594 6.024

2008 6.461

Tabelle 3

Jahr Anzahl der Hortplätze Betreute Kinder
Bevölkerung 

Landkreis Harz

Kapazität Hort gesamt 6 bis 10 Jahre 

2004 4.085 2.871

2005 3.084 6.631

2006 3.556 6.975

2007 4.517 3.842 7.031

2008 4.550

Tabelle 4
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Abb. 1: 4. Regionalprognose (Basisjahr 2005) 

Altersgruppe der unter Dreijährigen

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt; eigene Berechnungen
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Von Adelheid Andresen,  Landkreis Leer

als gut, 32 % als mittelmäßig und 31 % wa-
ren der Meinung, dass es sich für Familien
in der Region nicht besonders gut leben las-
se3).

Angesichts dieser Haltung verwundert es
nicht, dass politischer Druck bezüglich des
Ausbaus der Kinderbetreuung bisher aus-
blieb: Die Familien im Landkreis Leer (mit
Ausnahme der Stadt Leer) haben sich in
den letzten Jahren fast ausnahmslos damit
abgefunden, dass bis vor Kurzem für nur
rund 70 % aller Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren ein Platz in einer Kinderta-
gesstätte zur Verfügung stand. Die Kreis-
stadt Leer verfügt über einen vergleichs-
weise sehr guten Ausbauzustand im Be-
reich der Kindertagesstätten, sie hält bereits
seit Jahren für mehr als 90 % aller Kinder ei-
nen Platz in einer Kindertagesstätte vor.

Der Grund für den vergleichsweise schlech-
ten Ausbauzustand der Kindergartenplätze
liegt in dem im Vergleich zum Landesdurch-
schnitt niedrigen Steueraufkommen inner-
halb des Landkreises. Die Städte und Ge-
meinden, die bereits im Jahr 1994 die Auf-
gabe der Schaffung und Förderung von
Plätzen in Kindergärten übernommen hat-
ten, waren infolge ihrer Finanzschwäche
kaum in der Lage, für die erforderlichen Plät-
ze zu sorgen. 

Ausbau der flexiblen Kinderbetreuung
im Rahmen von Tagespflege

Die knappe Anzahl der Betreuungsplätze
veranlasste die Gleichstellungsbeauftragte
im Jahr 1997 dazu, den Familienservice We-
ser-Ems zu gründen, einen Verein, der die
Vermittlung von Betreuungsplätzen für Kin-
der berufstätiger Eltern schwerpunktmäßig
im Rahmen von Kindertagespflege zu sei-
ner Aufgabe gemacht hat. Die Mitglieder
des Vereins bestehen sowohl aus Kommu-
nen der Region als auch aus Bildungsträ-
gern und Firmen.

Im Laufe der Jahre entstand durch den Aus-
bau der Kindertagespflege eine Umkehr der
Angebotsstrukturen von Betreuungsplätzen
für Kinder im Alter bis zu drei Jahren: An-
fang November 2008 gab es kreisweit 105
Tagespflegepersonen, die 402 Plätze an-
bieten, davon explizit für unter Dreijährige
120 Plätze. Demgegenüber gibt es für die-
se Gruppe nur 33 offizielle Betreuungsplät-
ze in Kindertagesstätten.

Vergleicht man die gegenwärtige Ange-
botsstruktur im Landkreis Leer mit der re-

präsentativen Umfrage des Deutschen Ju-
gendinstituts4) aus dem Jahre 2005 wird
deutlich, welcher Handlungsbedarf im
Landkreis Leer besteht.

Internetgestützte Suche 
nach Betreuungsplätzen

Bereits im Jahr 2005 entstand vor dem
Hintergrund der räumlich weit gestreuten
Angebote die Idee, Eltern über das Internet
die Möglichkeit zu bieten, ein möglichst
passgenaues Betreuungsangebot für ihr
Kind zu finden.

Unter der Adresse www.kinderbetreuungs-
boerse-leer.de können Eltern sich im Inter-
net über das Platzangebot von Tagespfle-
gepersonen und Kindertagesstätten sowie
über die Lage und demnächst auch über die
Räumlichkeiten von Kindertagesstätten in-
formieren.

Das Projekt wurde und wird mittels kleiner
Kärtchen beworben, die sich auf Scheck-
kartengröße falten lassen. Sie liegen nicht
nur in Bürgerbüros der Städte und Ge-
meinden aus, sondern sind dem sog. „Will-
kommensbeutel“ beigefügt, den jede junge
Mutter erhält, die in einem der Kranken-
häuser im Landkreis Leer entbindet.

Was klein begann, tritt gegenwärtig einen
landesweiten Siegeszug an. Im Rahmen der
landesweiten Initiative zum Ausbau der Kin-
derbetreuung in Niedersachsen5) haben
unterdessen ca. 30 von insgesamt 60 nie-
dersächsischen Jugendämtern Interesse an
der Errichtung einer Internetbörse nach dem
Vorbild des Landkreises Leer bekundet bzw.
haben sie bereits in Anwendung. 

Blick in die Zukunft

Die demografische Entwicklung mit sinken-
den Kinderzahlen macht auch vor dem
Landkreis Leer nicht halt: Ohne Neuschaf-
fung von Plätzen in Kindertagesstätten steht
im kreisweiten Durchschnitt für 82,6 % der
Drei- bis Sechsjährigen ein Betreuungsplatz
in einer Kindertagesstätte zur Verfügung. Es
gibt immer mehr Ganztagsplätze in Kinder-
gärten. 

Der demografische Wandel fördert zudem
die Enwicklung, dass Kinder wesentlich frü-
her als bisher einen Kindergarten besuchen
können. Die Aufwendungen des Landkrei-

Miniclub und Kinderkrippe 
Zum Ausbau der Kindertagesbetreuung im Landkreis Leer

Strukturanalyse

Im Landkreis Leer verläuft der Wandel der
klassischen Familienstrukturen sehr lang-
sam. Besonders in sehr ländlich geprägten
Gebieten wird überwiegend noch das klas-
sische Familienmodell gelebt: Die Frau geht
zugunsten von Familie und Erziehung kei-
ner Erwerbstätigkeit nach und der Mann ist
der Alleinernährer der Familie. Die Frauen-
erwerbsquote liegt im Landkreis Leer ca.
10 % niedriger als im Landesdurchschnitt
Niedersachsens1).

Dennoch vollzieht sich auch bei uns der ge-
sellschaftliche Wandel, wie die Daten der
Einschulungsuntersuchungen belegen: Der
Anteil alleinerziehender Mütter nimmt seit
2004 stetig zu, immer mehr Mütter gehen
einer Erwerbstätigkeit nach und haben im-
mer öfter eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung. Mehr als die Hälfte der Mütter der
ABC-Schützen haben eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung (von 54 % im Jahr
2004 kontinuierlich ansteigend bis 2007 auf
60,1 %). Im Vergleich zu den Vätern haben
ca. 5 % mehr Mütter eine Lehre abge-
schlossen. Es haben aber auch doppelt so
viele Mütter als Väter keine Ausbildung und
beim Universitäts- bzw. Fachhochschulab-
schluss ist die Zahl bei den Vätern um 5 %
höher als die der Mütter. In über 80 % der
befragten Familien sind beide Elternteile für
die Erziehung verantwortlich, wobei der An-
teil alleinerziehender Mütter kontinuierlich
zunimmt. Auch die Betreuung nach der
Schule erfolgt zu über 90 % von einem El-
ternteil, nur etwa 3 % der Kinder werden
nach der Schule fremdbetreut2).

Der Landkreis Leer hat als ländliches Gebiet
noch eine vergleichsweise günstige Gebur-
tenentwicklung. Ein Beweis dafür, dass die
Geburtenrate nicht allein abhängig ist von
Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder Ar-
beitsmarktvariablen, sondern nicht zuletzt
auch von persönlichen Lebensentwürfen.

Diese Sozialstruktur bildet sich in der Nach-
frage nach Kinderbetreuungsplätzen ab:
Vergleicht man die Infrastruktur in Bezug auf
die Kinderbetreuung des Landkreises Leer
mit bundesdeutschen Durchschnittswerten,
schneidet der Landkreis, wie im Übrigen die
ganze Region des nordwestlichen Nieder-
sachsens, in der Prognos-Studie (Familien-
atlas) 2007 vergleichsweise schlecht ab. In
unserer Region lassen sich danach Familie
und Beruf am schlechtesten miteinander
vereinbaren.

Dieses schlechte Abschneiden veranlasste
eine örtliche Tageszeitung dazu, ein Online-
Voting durchzuführen. Im Rahmen dieser
Befragung bewerteten 37 % der Teilnehmer
die Bedingungen für Familien in der Region

1) Bertelsmann Stiftung 2007.
2) Landkreis Leer, 1. Kindergesundheitsbericht, Februar

2008.
3) Generalanzeiger vom 20.10.2007, S. 19.
4) Bien/Rauschenbach/Riedel (Hrsg): Wer betreut in

Deutschland Kinder?, Weinheim, Basel, 1. Auflage
2006, S. 145. 

5) Landesförderprogramm „Familien mit Zukunft – Kinder
bilden und betreuen“.
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weitere werden folgen. Insbesondere das
Jahr 2009 wird im Landkreis Leer durch ei-
ne rege Bautätigkeit gekennzeichnet sein.

Die Vertragsverhandlungen mit den kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden sind
mittlerweile abgeschlossen. 2009 wird so-
mit als ein Jahr in die Geschichte des Land-
kreises eingehen, in dem zahlreiche Krip-
penplätze entstanden sind.

Parallel zu den Verhandlungen mit den kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden wur-
de der Ausbau der Kinderbetreuung voran-
getrieben, und zwar auf der Basis des er-
wähnten Landesförderprogramms wiede-
rum im Rahmen der Kindertagespflege. Da-
bei setzt der Landkreis auf die Zusammen-
arbeit von Tagespflegepersonen und Kin-
dertagesstätten. In sieben von insgesamt
64 Kindertagesstätten im Landkreis Leer
gibt es mittlerweile sog. „Kooperationsmo-
delle“, wobei aus der Sicht des Jugendam-
tes der „Miniclub“, ein Tagespflegeangebot
in Zusammenarbeit mit der Kindertages-
stätte „Pusteblume“ das erfolgreichste Mo-
dell ist: Fünf Kinder im Alter bis zu drei Jah-
ren werden von einer Tagesmutter in einer
abgeschlossenen Wohnung betreut, die
sich im gleichen Haus wie die Kindertages-
stätte befindet. Individuelle Förderung der
Kinder und die Möglichkeit des nahtlosen
Übergangs in den Kindergarten bilden op-
timale Entwicklungsbedingungen für die
Kleinen. Es wundert nicht, dass die Warte-
liste des Miniclubs lang ist.

Überraschende Nachfrage nach Kinderbe-
treuung kommt neuerdings aus der Wirt-
schaft, der es bereits teilweise an gut aus-
gebildeten Fachkräften mangelt, sodass be-
reits die ersten betrieblichen Kindertages-
stätten entstehen, um den Müttern eine frü-
he Rückkehr in ihren Beruf zu ermöglichen.

Wie eingangs erwähnt, ist der Bedarf an
Kindertagesbetreuung abhängig von per-
sönlichen Lebensentwürfen und beruflichen
Bedingungen, hauptsächlich von und für
Frauen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das
nach wie vor in einigen Gegenden des
Landkreises Leer bestehende traditionelle
Familienbild die breite Masse der Frauen da-
von abhalten wird, ihr Kind früh in eine Kin-
derbetreuungseinrichtung zu geben.

Der Landkreis Leer hat daher im Rahmen
der Jugendhilfeplanung das Ausbauziel für
Betreuungsplätze in Kindertagesstätten zu-
nächst bescheiden auf 10 % für alle Kinder
im Alter von null bis drei Jahren (= 438 Plät-
ze) festgelegt. Je nach Grad der Inanspruch-
nahme werden weitere Ausbauziele, und
zwar individuell für jede Stadt/Gemeinde ab
dem Jahr 2010 vorgegeben werden. Kon-
kret sollen gemäß der augenblicklichen Vor-
haben der Städte und Gemeinden in den
nächsten zwei Jahren 330 neue Krippen-
plätze entstehen. 

Adelheid Andresen, Jugendamt, 
Landkreis Leer

ses bezüglich der Übernahmeverpflichtung
der Elternbeträge gem. § 90 Abs. 1 Nr. 3
SGB VIII werden im Kindergartenjahr
2008/2009 um rd. 12,5 % steigen; und das
trotz Einführung des gebührenfreien letzten
Kindergartenjahrs in Niedersachsen, ein
Ausgabeblock, der aus der Sicht der Ver-
besserung der frühkindlichen Bildung in sei-
ner Wirkung zu begrüßen ist.

Der Landkreis hat – wie im Übrigen fast al-
le Landkreise in Niedersachsen – die Auf-
gabe der Schaffung von Betreuungsplätzen
in Kindertagesstätten gemäß § 69 Abs. 6
SGB VIII per Vertrag auf die kreisangehöri-
gen Städte und Gemeinden übertragen.

Im Jahr 2006 begannen die Verhandlungen
mit den kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden, um die bestehenden Vereinba-
rungen zur Aufgabenübertragung neu zu
formulieren und die Schaffung von Krip-
penplätzen einzubeziehen. Die Unterzeich-
nung der Bund/Länder-Vereinbarung und
das Kinderförderungsgesetz brachten
Schwung in die zunächst zähen Gespräche.
Erst angesichts der in Aussicht gestellten Fi-
nanzhilfen aus dem Sondervermögen des
Bundes sehen sich die strukturschwachen
Kommunen in der Lage, die finanziellen Fol-
gen des Ausbaus von Krippenplätzen in ge-
wissem Rahmen zu schultern.

Bereits vor Abschluss der Vertragsverhand-
lungen begann eine kreisangehörige Ge-
meinde mit dem Bau einer Kinderkrippe,
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Alles im Griff ?
Die Einbanddecke 2008 schafft Ordnung

Erst der gebundene Jahrgang der 
Zeitschrift bietet:

• die sichere Aufbewahrung, denn 
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die gezielte Nutzung einzelner 
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Sie erhalten die Einbanddecke 2008
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angabe genügt oder:

Achtung:
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20. Februar  2009 vorliegen.

Später eingehende Bestellungen können
leider nicht berücksichtigt werden. 
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Sie diese automatisch mit eingeprägter
Jahreszahl.

Bestell-Telefon:
07 11 / 78 63-72 80

Bestell-Fax:
07 11 / 78 63-84 30

Bestell-E-Mail:
vertrieb@kohlhammer.de
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Von Hermann Bröring, Landkreis Emsland

Das Gros der emsländischen Bevölkerung
prägen traditionelle Familienstrukturen.
Gleichzeitig wächst der Anteil alternativer
Lebensmodelle und damit die Nachfrage
nach neuen Möglichkeiten der Kinderbe-
treuung. Auf diese Anforderungen hat sich
die Region sehr gut vorbereitet: 10.000 Plät-
ze stehen heute für eine umfassende und
flexible Betreuung bereit. Die Leistungen für
Kinder im Alter von null bis drei Jahren um-
fassen heute 17 Krippenangebote im Kreis-
gebiet und fast 300 Angebote zur Betreu-
ung unter Dreijähriger in Form alters-
übergreifender Gruppen. Das Ziel besteht
darin, zum Kindergartenjahr 2009/2010 ein
flächendeckendes Angebot an Plätzen für
unter Dreijährige in Kitas vorzuhalten. Für
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
existieren im Landkreis 123 Kindertages-
stätten, davon 23 mit Ganztagsangeboten,
zehn Standorte mit Sechs-Stunden-Be-
treuung und Mittagessen sowie 24 Famili-
enzentren mit Betreuungsangeboten in
Randzeiten. In 99 Kindertagesstätten bie-
ten wir überdies gezielte Sprachförderung
für Kinder mit und ohne Migrationshinter-
grund an. Die Möglichkeiten qualifizierter
Betreuung soll sich jede Familie im Emsland
leisten können: So wurde der Zuschuss zur
Tagespflege in 2008 auf 3 € pro Betreu-
ungsstunde und Kind erhöht. Außerdem ist
für einkommensschwache Familien die
Übernahme des Kindertagesstättenbeitrags
möglich. 

Insgesamt gelingt damit schon jetzt eine
hervorragende Versorgung, die zukünftig

noch weiter ausgebaut wird: In 2008 be-
suchten 87 % der Dreijährigen eine Kinder-
tagesstätte, bei den Vier- bis Sechsjährigen
waren es sogar 97 %.

„Große Koalition für Kinder“

Diese guten Werte sind auch auf unsere
„Große Koalition für Kinder“ zurückzuführen,
die im November 2005 eine Initialzündung
für viele familienfreundliche Maßnahmen
darstellte: Unter dem Motto „Bessere Chan-
cen für Familien im Emsland“ wurde eine
einzigartige regionale Bewegung ins Rollen
gebracht. Mit der Unterzeichnung einer ge-
meinsamen Koalitionserklärung signalisier-
ten 300 Vertreter aus Kirche, Politik, Ge-
meinden, Wirtschaft, Vereinen und Verbän-
den ihre Bereitschaft, für ein familienfreund-
liches Emsland einzustehen.

Die Teilnehmer nahmen sich vor, das Ems-
land zu wappnen für die großen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts: die demo-
grafische Entwicklung, eine veränderte Wer-
testruktur unserer Gesellschaft sowie eine
Arbeitswelt, die zunehmend geprägt ist
durch hohe Flexibilität und Mobilität. Das
übergeordnete Ziel, das nach wie vor Be-
stand hat, liegt darin, unter den veränder-
ten Rahmenbedingungen im Emsland auch
in Zukunft ein kinder- und familienfreundli-
ches Klima zu gewährleisten.

Aus diesen ersten Zielsetzungen wurden
konkrete Handlungsaufträge abgeleitet: So
bestand eine wesentliche Forderung in der
Einrichtung von emsländischen Familienzen-
tren als Netzwerke für Familien, ein anderer
Auftrag betraf die Entwicklung von Projekten
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Kinder willkommen – 
Wie der Landkreis Emsland

Familienfreundlichkeit versteht
313.701 Einwohner lebten 2008 im
Emsland – und damit fast 2.000 Men-
schen mehr als 2007. Mit diesem
Wachstum ist der Kreis einer der we-
nigen Landstriche, die der bundes-
weiten Entwicklung sinkender Bevöl-
kerungszahlen trotzen. Die hohe Le-
bensqualität im Emsland bewegt vie-
le Menschen dazu, ins Kreisgebiet zu
ziehen, die gute Geburtenstatistik tut
ein Übriges: Seit Jahrzehnten bereits
werden im Emsland durchschnittlich
mehr Kinder geboren als im Land
Niedersachsen oder der gesamten
Bundesrepublik Deutschland.

Die gesunde Wirtschaft als Basis für eine
sehr niedrige Arbeitslosenquote, gute Frei-
zeitmöglichkeiten sowie bezahlbare Immo-
bilien- und Grundstückspreise – allesamt
maßgebliche Faktoren, die eine Entschei-
dung für das Emsland leicht machen. Ein
weiterer Pluspunkt, den wir auf kommuna-
ler Ebene maßgeblich prägen konnten, ist
besonders für Familien entscheidend: die
hervorragenden Bildungs- und Betreuungs-
angebote für den Nachwuchs. Im Rahmen
der Kinderbetreuung ist es unser Anliegen,
nicht nur eine geeignete „Beaufsichtigung“
bereitzustellen, sondern politisch darauf hin-
zuwirken, ein insgesamt kinderfreundliches
Klima zu schaffen und zu fördern.

Dass sich gerade Familien im Emsland
wohlfühlen, ist also auch zurückzuführen auf
eine langjährige und erfolgreiche Familien-
politik. Schon vor fast 30 Jahren verab-
schiedete der emsländische Kreistag ein in-
novatives Familienprogramm, das Kinder-
reichtum begrüßte und gleichzeitig Erho-
lungsmaßnahmen für kinderreiche Familien
oder Einzelfallhilfen für Familien in Not um-
fasste. Das Programm war nur der Auftakt
zahlreicher weiterer Maßnahmen, für die
weder Kosten noch Mühen gescheut wur-
den: Seit seiner Gründung 1977 investierte
der Landkreis an die 100 Mio. € in famili-
enwirksame Leistungen.

Damit hat Kinderfreundlichkeit im Landkreis
Emsland Tradition. Ein weiteres Beispiel:
Während auf Bundesebene über die Auf-
nahme der Kinderrechte in das Grundge-
setz seit Langem nur diskutiert wird, hat der
emsländische Kreistag im Rahmen seiner
Möglichkeiten längst Nägel mit Köpfen ge-
macht: Bereits im Frühjahr 2001 hat er sich
durch die Unterzeichnung der emsländi-
schen Kinder-Konvention auf Basis der UN-
Kindercharta dazu verpflichtet, das Wohl der
Kinder an die erste Stelle zu rücken.

Mit dem TVöD LeistungsRechner wickeln Sie die  Ermittlung 
des Leistungsentgelts vollständig ab.

Jetzt kennenlernen!

www.haufe.de/leistung

Die LoB-Software
für kühle Rechner.
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riesigen Industriebetriebe gibt, ist die Stif-
tung, die Ende 2006 durch den Landkreis
und den Wirtschaftsverband Emsland ge-
gründet wurde, eine „emsländische Lö-
sung“. Sie ist die passgenaue Antwort für
den Landkreis, um den vielen kleinen und
mittelständischen Unternehmen gerecht zu
werden. Das Stiftungskapital von 1 Mio. €
konnte durch die Beteiligung von 47 Unter-
nehmen zusammengetragen werden – ein
starker Beweis für die Verbundenheit der
heimischen Wirtschaft mit der Region. Auch
überregional ist die Idee der Stiftung auf po-
sitive Resonanz gestoßen: So wurde sie u.a.
im Rahmen der Standortinitiative „Deutsch-
land – Land der Ideen“ unter Schirmherr-
schaft von Bundespräsident Horst Köhler
ausgezeichnet.

Einer der zentralen Arbeitsschwerpunkte
der Familienstiftung ist eine verlässliche Kin-
derbetreuung, denn diese stellt gerade im
Kontext der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf einen wesentlichen Faktor für Eltern
bzw. Arbeitnehmer dar.

Arbeitgeber im Emsland sind sich zwar be-
wusst, dass ein funktionierendes Privatle-
ben und familiärer Rückhalt dazu beitragen,
dass Arbeitnehmer den Kopf freihaben und
nur so die beste Leistung in ihrem Job brin-
gen. Gleichzeitig macht Familienfreundlich-
keit Unternehmen attraktiver für qualifizier-
te Fachkräfte, die so dringend gesucht wer-
den. Damit haben Investitionen in familien-
bewusste Personalpolitik eindeutige be-
triebswirtschaftliche Konsequenzen – sie
zahlen sich aus. Allerdings sind die Arbeit-
geber nicht immer in der Lage, die notwen-
digen Strukturen zur Vereinbarkeit von Fa-
milienleben und Karriere eigenständig zu
entwickeln und umzusetzen. An dieser Stel-
le kommt die Emsländische Stiftung Beruf
und Familie ins Spiel. Ihr Ziel ist es, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu fördern
sowie die Chancengleichheit von Frauen
und Männern im Berufsleben zu stärken. Sie
ist dabei Impulsgeber, mit dem Unterneh-
menscoach auch tatkräftiger Ideenlieferant
und Realisierungspartner für innovative fa-
milienfreundliche Projekte.

Eines der großen Projekte, die die Emslän-
dische Stiftung Beruf und Familie in 2008
auf den Weg gebracht hat, war der inte-
grierte Betriebskindergarten eines namhaf-
ten Unternehmens aus der Energiebranche
in Lingen (Ems).

Im Mittelpunkt eines Workshops mit der
Unternehmensleitung, dem Unternehmens-
coach der Stiftung sowie regionalen Part-
nern stand die Frage, wie den qualifizierten
Mitarbeitern bestmögliche Rahmenbedin-
gungen geboten werden können, um Kind
und Karriere in Einklang zu bringen. Die Ant-
wort, die gemeinsam erarbeitet wurde, ist
im wahrsten Sinne des Wortes „nahe lie-
gend“: In der benachbarten Kindertages-
stätte der Kirchengemeinde wurde ein ei-
gener Betriebskindergarten integriert. Eine

ideale Lösung, denn ein Großteil der Mitar-
beiter wohnt im direkten Einzugsgebiet. Die
entstehenden finanziellen Leistungen (bau-
lich, strukturell und personell) bringt das
Unternehmen in das Projekt ein, das sich
dabei ganz bewusst – auch aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen – gegen einen Kin-
dergarten auf dem Betriebsgelände und für
die Nutzung vorhandener Strukturen der
örtlichen Kinderbetreuung entschied. Kern-
stück der neuen Angebote bilden 18 Be-
legplätze für Kinder verschiedenen Alters,
von denen drei für kurzfristige „Notfälle“ re-
serviert sind.

Ein weiteres Stiftungsprojekt ist der neue Ta-
gesbetreuungsstützpunkt im nördlichen
Emsland. Wenn morgens die Tagesmutter
anruft und mitteilt, dass sie krank ist, haben
Beschäftigte ein Problem – wie sollen sie
kurzfristig eine geeignete Betreuungsalter-
native für den Nachwuchs aus dem Hut
zaubern? Wenn dies nicht gelingt, verlagert
sich das Problem unmittelbar auf den Ar-
beitgeber – denn der Mitarbeiter kann ver-
ständlicherweise gar nicht oder zumindest
nicht pünktlich zum Dienst erscheinen.

Gerade aufgrund neuer Familienkonstella-
tionen, mit alleinerziehenden oder zwei be-
rufstätigen Elternteilen, ist ein stark wach-
sender Bedarf an „Notfallbetreuung“ zu ver-
zeichnen. Durch die erste neue Koordinie-
rungsstelle im nördlichen Emsland, die an
ein bestehendes Familienzentrum in Pa-
penburg angegliedert ist, können festange-
stellte Tagesbetreuungspersonen sehr kurz-
fristig auf Abruf vermittelt werden. 

Für Unternehmen bedeutet das Konzept ei-
ne klare und effiziente Struktur, denn sie ha-
ben nur mit einem zentralen Ansprechpart-
ner zu tun. Dieser gewährleistet eine Quali-
tätssicherung der Betreuung und gleichzei-
tig eine verbindliche Erreichbarkeit. Die Fi-
nanzierung wird kostengünstig über eine
geringe Jahrespauschale pro Mitarbeiter ge-
regelt.

Wenn nun ein Unternehmen den Notfall-
dienst für einen Mitarbeiter bzw. für ein Mit-
arbeiterkind abruft, steht die Tagesmutter,
die Eltern und Kind vorher kennenlernen
können, „Gewehr bei Fuß“ und betreut das
Kind – in der Regel im Familienzentrum, im
Betrieb oder sie nimmt es mit in das Fami-
lienzentrum. Auch die Zeiten sind flexibel
geregelt: Notfall-Tagesmütter können pro
Einsatz für eine bis acht Stunden abgerufen
werden. Somit ist allen gedient: Die Eltern
wissen ihr Kind in guten (und qualifizierten)
Händen, und der Arbeitgeber kann auf sei-
ne Angestellten bauen und ihnen den Rü-
cken freihalten.

Das Projekt der betreuten Grundschule stellt
einen weiteren Mosaikstein in der emslän-
dischen Kinderbetreuung dar, der wesent-
lich auf die Arbeit der Stiftung zurückzufüh-
ren ist. Das Konzept sieht vor, dass speziell
ausgebildete Betreuungspersonen die Kin-
der nachmittags in der Schule beaufsichti-

Familienzentrum Emsland

Die Umsetzung dieser und weiterer Forde-
rungen ist im Landkreis längst gestartet. Die
vielen Fäden der emsländischen Familien-
freundlichkeit laufen inzwischen an 24
Standorten zusammen, den Familienzen-
tren. Sie bieten ein breites Leistungsspek-
trum und bilden quasi die Zentren der ems-
ländischen Kinderbetreuung. Dabei füllen
sie heute exakt die Rolle aus, die ihnen in
der „Großen Koalition für Kinder“ 2005 zu-
gedacht wurde: Es sind lebendige und fröh-
liche „Häuser der Familie“, gern genutzte
und zentrale Anlaufstellen für Jung und Alt. 

Wesentliches Ziel der Familienzentren ist der
quantitative und qualitative Ausbau der Kin-
derbetreuung. Dass der Bedarf vorhanden
ist und die Betreuung in Kita und Tages-
pflege im Emsland „boomt“, zeigt die Nach-
frage nach Weiterbildung: In Intensivkursen
wurden allein seit Herbst 2007 rund 350 zu-
sätzliche Tagespflegepersonen qualifiziert,
die über die Familienzentren vermittelt wer-
den können.

Neben Lösungen für die Ferienzeit und der
Betreuung von Grundschulkindern bildet die
sog. Ad-hoc-Betreuung ebenfalls einen
wichtigen Baustein der Tagespflege in Fa-
milienzentren. Durch sie können Familien in
„Notfällen“ am Vormittag unterstützt wer-
den, zum Beispiel bei Krankheit von Be-
treuungspersonal, Eltern oder Kindern.
Mehr Flexibilität für Eltern gewährleistet
ebenso das Projekt „Emsland-Kinderland“:
Durch das Zentrum für Arbeit werden ge-
eignete Ein-Euro-Kräfte vermittelt, die im Fa-
milienzentrum eine kostengünstige Nach-
mittagsaufsicht für die Kinder anbieten.

Darüber hinaus können die Familienzentren
in vielen Bereichen auf das große ehren-
amtliche Engagement der emsländischen
Bürger zählen, das so verstärkt auf das The-
ma Familie gelenkt wird. In offenen Treff-
punkten oder Projekten wie dem Großel-
terndienst (Stichwort „Leihoma“) kommt in
diesem Zusammenhang der Gedanke der
Mehrgenerationenbegegnung besonders
zum Tragen.

In Kooperation mit Kindertagesstätten und
Schulen geht das Angebot der Familien-
zentren deutlich über das hinaus, was das
Tagesbetreuungsausbaugesetz vorsieht.
Die Zentren sind als alltagsnahe und nie-
drigschwellige Begegnungsorte in der Re-
gel an schon bestehende Kindertagesstät-
ten oder Mütterzentren angegliedert – ein
weiterer Grund für die sehr gute Nachfrage
nach allen Leistungen und Angeboten der
emsländischen Familienzentren.

Emsländische Stiftung Beruf 
und Familie

Die Emsländische Stiftung Beruf und Fami-
lie ist die Umsetzung einer weiteren Forde-
rung aus der „Großen Koalition für Kinder“.
Da es im Emsland keine Großfirmen, keine
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Das „Kindernetz Emsland“

Elternsein ist eine große Verantwortung, der
nicht jeder ohne Hilfe gerecht werden kann.
Mit dem „Kindernetz Emsland“ leisten wir
Unterstützung – und zwar unbürokratisch
und bedarfsgerecht. Natürlich können auch
in emsländischen Familien Extremsituatio-
nen entstehen, unter denen gerade die Kin-
der leiden und sogar zu Schaden kommen
können. Mit unserem „Kindernetz Emsland“
wollen wir dafür sorgen, dass es gar nicht
erst so weit kommt, dass Eltern mit ihrer Si-
tuation derart überfordert sind, dass sie ih-
re eigenen Kinder vernachlässigen oder
misshandeln. In früheren Generationen ha-
ben Familie und Nachbarn bei Schwierig-
keiten ausgeholfen, heute jedoch können
viele Eltern nicht mehr auf ein solches sozi-
ales Netzwerk zurückgreifen. Aus diesem
Grunde existieren inzwischen verschiedene
Initiativen, die Eltern mit Kindern zielgerich-
tet unterstützen und entlasten können –
allerdings sind diese zum Teil kaum bekannt,
oder die Hemmschwelle, die Hilfen tat-
sächlich in Anspruch zu nehmen, ist zu
hoch. Mit dem Kindernetz haben wir daher
2007 eine Einrichtung ins Leben gerufen,
die die bestehenden Angebote vernetzt.
Das Team aus Kinderärztinnen, Hebamme
und Kinderkrankenschwester verfügt über
langjährige Erfahrung und vermittelt gezielt
die geeigneten Leistungen und Hilfen. Ziel-
gruppe des unkomplizierten und kostenlo-
sen Beratungsangebotes sind insbesonde-
re Familien mit Kindern im Alter bis zu drei
Jahren, aber auch Familien mit älteren Kin-
dern können das Kindernetz nutzen.

Ausbau der Kinderbetreuung – 
nicht nur quantitativ

Der Landkreis Emsland ist familien- und kin-
derfreundlich. Dieses Selbstverständnis re-
alisieren wir mit einem ganzen Bündel ziel-
gerichteter Maßnahmen und Projekte, die
oben genannten Initiativen stellen dabei nur
eine Auswahl unserer verschiedenen An-
satzpunkte dar. Dennoch wird deutlich,
dass für uns kommunale Familienfreund-
lichkeit nicht nur in Zahlen zu messen ist, sie
ist mehr als nur die Bereitstellung von Be-
treuungsmöglichkeiten. Wir wollen die Fa-
milie auf allen gesellschaftlichen Ebenen in
den Fokus rücken und stärken – denn nur,
wenn wir das Thema von verschiedenen
Seiten angehen und alle gemeinsam an ei-
nem Strang ziehen, kann Familienfreund-
lichkeit die Selbstverständlichkeit werden,
die sie sein sollte. 

Hermann Bröring, Landrat
des Landkreises Emsland

gen. Natürlich sollen (und können) diese das
Lehrpersonal in keiner Weise ersetzen, es
handelt sich nicht um Unterricht. Aber die
Betreuer bieten ein ergänzendes Nachmit-
tagsangebot, das in der Hausaufgabenbe-
treuung besteht, gleichzeitig aber auch
Spiele und kreative Beschäftigung umfasst.
Gerade für sozial schwache Familien ist so
ein qualifiziertes Nachmittagsangebot ge-
währleistet, das sie sich sonst kaum leisten
könnten.

Positiver Nebeneffekt ist, dass die Eltern
durch die zusätzliche Betreuung in Bezug
auf den eigenen Arbeitsplatz wesentlich fle-
xibler sind und den Nachmittag anderwei-
tig (beruflich) verplanen können. Die beson-
dere Herausforderung für die Grundschulen
liegt dabei im deutlich erhöhten Personal-
bedarf. Hier setzt die Stiftung an und über-
nimmt in Kofinanzierung mit dem Land
Niedersachsen die Kosten für die Ausbil-
dung der Betreuungspersonen. Diese kön-
nen dann durch Sponsoren oder Förder-
vereine (zum Beispiel auf 400-€-Basis) an-
gestellt werden. 

Übergang zwischen Kita und
Grundschule 

Kaum ein Lebensabschnitt formt einen
Menschen so sehr wie die Zeit in Kinder-
garten und Grundschule. In dieser Phase
wird nicht nur die Basis gelegt für späteren
schulischen Erfolg, auch in der Charakter-
und Persönlichkeitsbildung sind die frühen
„Lehrjahre“ prägend. Im Rahmen der „Gro-
ßen Koalition für Kinder“ wurde der Ruf da-
nach lauter, diese frühen Jahre und insbe-
sondere den Übergang zwischen Kinder-
garten und Grundschule besser zu gestal-
ten. Aus diesem Grunde wurde Mitte 2007
unter Federführung des Landkreises ein Ar-
beitskreis aus Vertretern emsländischer
Grundschulen und Kindertagesstätten ge-
bildet. Ein Schwerpunkt in den regelmäßi-
gen Arbeitstreffen ist die engere Verzahnung
der jeweiligen Lerninhalte von Kita und
Grundschule, um die Einschulung der Kin-
der möglichst nahtlos und unter gleichen
Voraussetzungen zu gestalten.

Ein greifbares Ergebnis dieses Gremiums
sind zehn Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen
Zusammenarbeit, die gemeinsam formuliert
wurden. Auf der Grundlage des sog. „Nie-
dersächsischen Orientierungsplanes“ ha-
ben die Praktiker zehn Mindeststandards
identifiziert, die den Kindern in ihren ersten
Kindergarten- und Schuljahren vermittelt
werden sollen. Dabei wird bewusst ein brei-
tes Spektrum an Kernkompetenzen abge-
deckt, und jeder Bereich wird durch kon-
krete und nachvollziehbare Umsetzungs-
beispiele ergänzt.

Um einen optimalen Übergang zwischen
den Bildungseinrichtungen zu gewährleis-
ten, können die formulierten Mindeststan-
dards so als eine Art Leitfaden in der täg-
lichen Arbeit der Betreuer und Lehrer ge-
nutzt werden. 
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literatur für Kinder-
tagesbetreuung und
kommunale Praxis !
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Von Siegmund Hammel, Landkreis Eichstätt

(individuelle Bedürfnisse Einzelner = ob-
jektiver Bedarf?),

• Finanzierung von Betreuungsplätzen
außerhalb des Gemeindebereichs (Gast-
kinderregelungen),

• Sicherstellung einer ortsnahen Betreu-
ungsstruktur, auch in kleineren Gemein-
den.

Vor allem der letzte Punkt beschäftigte im
November 2005 den Jugendhilfeausschuss
des Landkreises. Es zeigte sich bereits,
dass die Errichtung und der Betrieb einer
Kinderkrippe nur für wenige Gemeinden im
Landkreis eine bedarfsgerechte und finan-
zierbare Möglichkeit darstellt, um dem ste-
tig steigenden Betreuungsbedarf zu be-
gegnen. Zur Erreichung des bundes-, lan-
des- und kommunalpolitisch formulierten
Ziels einer bedarfsgerechten Kindertages-
betreuungsstruktur waren deshalb im Land-
kreis Eichstätt neue Ansätze und Lösungen
gefragt.

Kinderkrippe im Kindergarten

Einige Kindergärten im Landkreis mussten
bereits vor Inkrafttreten des BayKiBiG fest-
stellen, dass die vorhandenen Betreuungs-
kapazitäten allein mit Kindern der Alter-
gruppe von drei bis sechs Jahren dauerhaft
nicht mehr ausgelastet werden können. Be-
dingt durch die mit dem BayKiBiG einge-
führte kindbezogene Förderung der Ein-
richtungen hatte dies nunmehr direkte Aus-
wirkungen auf die Frage der Personalaus-

stattung. Da staatliche und kommunale För-
dermittel nur für die in der Einrichtung be-
treuten Kinder (und nicht wie bis dahin für
das angestellte Personal) flossen, stellte sich
für einige Kindergartenträger zwangsweise
die Frage nach der Öffnung für neue Alters-
gruppen, wollte man nicht Räume freiste-
hen lassen und gezwungen sein, Personal
zu entlassen.

Diese Einrichtungen waren aber zunächst
oftmals fachlich, konzeptionell und ausstat-
tungsbedingt nur eingeschränkt in der La-
ge, sich auf die neue Zielgruppe „Kleinkin-
der“ einzustellen. Daneben war ja auch der
Kindergartenbetrieb auf die neuen Anforde-
rungen des BayKiBiG und des Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) ein-
und umzustellen. 

Erst langsam und nach intensiven Diskus-
sionen gelang es, bei den Einrichtungen ein
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die
Aufnahme von Kleinkindern einer gesonder-
ten Auseinandersetzung mit den Betreu-
ungsanforderungen dieser speziellen Al-
tersgruppe bedarf. Insbesondere, dass hier-
für räumliche, konzeptionelle und personel-
le Voraussetzungen geschaffen werden
müssen, die sich in vielen Punkten von de-
nen eines Kindergartens unterscheiden.
Wenngleich diese Fragen das Landratsamt
Eichstätt im Rahmen der Beratung von Trä-
gern und der Aufgabe der Kindertagesstät-
tenaufsicht noch immer beschäftigen, so
muss doch festgestellt werden, dass die in
den Kindergärten entstandenen Krippen-
plätze bis heute den höchsten Beitrag zum
Ausbau einer bedarfsgerechten Betreu-
ungsstruktur geleistet haben (siehe Grafik 1). 

Auf dem Weg zu 35 Prozent plus X in
einem Flächenlandkreis

Der Landkreis Eichstätt bildet den nörd-
lichen Teil des Regierungsbezirks Ober-
bayern und umgreift die kreisfreie Stadt
Ingolstadt von Norden und Osten. Die
größte Nord-Süd-Ausdehnung des Land-
kreises beträgt rund 40 km, die von Osten
nach Westen rund 60 km. Der Landkreis
besteht aus 30 kreisangehörigen Städten
und Gemeinden, die ihrerseits aus insge-
samt 145 Orten bzw. Ortsteilen bestehen.
Die einwohnerstärkste Kommune ist die
Stadt Eichstätt mit rund 14.000 Einwoh-
nern, die Gemeinde Egweil stellt mit etwa
1.000 Einwohnern die kleinste selbst-
ständige Gemeinde des Landkreises dar.
Insgesamt zählt der Landkreis Eichstätt
derzeit rund 124.000 Einwohner. 

Diese Rahmendaten sind für die Beurtei-
lung der folgenden Ausführungen, insbe-
sondere der Frage, wie ein bedarfsge-
rechter Ausbau der Kinderbetreuungs-
plätze im gesamten Landkreis erreicht
werden kann, von besonderer Bedeutung. 

Rückblick

Nachdem gegen Mitte der 90er-Jahre die
Versorgungsquote im Bereich der Betreu-
ungsplätze für die drei- bis sechsjährigen
Kinder die 100 %-Marke überschritten hat-
te, beschränkten sich die Aktivitäten der Ge-
meinden im Wesentlichen auf notwendige
Sanierungen bzw. Ersatzbauten im Kinder-
gartenbereich. Die Nachfrage nach Ange-
boten für Kinder unter drei Jahren war in
dem noch überwiegend ländlich geprägten
Landkreis eher gering. Bei einer in fünf Ge-
meinden durchgeführten Erhebung äußer-
ten noch 1997 nur 1,3 % der befragten El-
tern einen Betreuungsbedarf in einer Kin-
derkrippe, Bedarf für eine Tagesmutter ga-
ben 0,6 % der Befragten an.

Seit den Jahren 2003/2004 war dann eine
kontinuierlich wachsende Nachfrage nach
Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jah-
ren zu verzeichnen. Im April 2004 eröffnete
die erste offen zugängliche Kinderkrippe im
Landkreis Eichstätt. Bis dahin gab es ledig-
lich an der Katholischen Universität Eichstätt
eine Kinderkrippe, die aber nur für die Kin-
der dortigen Studenten zugänglich war.

Mit Inkrafttreten des Bayerischen Kinderbil-
dungs- und -betreuungsgesetzes (BayKi-
BiG) im August 2005 erweiterte sich die Dis-
kussion um die Betreuung der Kinder unter
drei Jahren:

• Finanzierung der Betreuung von Kindern
nicht berufstätiger Eltern oder Elterntei-
le (individuelle Bedarfsprüfungen?),

• Feststellung der Anzahl der in einer Ge-
meinde notwendigen Betreuungsplätze

* Strukturförderzuschlag (50 % des gesetzlichen kindbezogenen Förderbertrags):
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Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungskurse 

(Ausbildungs- und Fortbildungskurse)

Tagespflegezentrum des Landkreises

Verwaltungskostenförderung:

50 % der kindbezogenen gemeindlichen 

Strukturförderung*

Landkreis Eichstätt

Amt für Familie und Jugend

Tagespflegepersonen

Leistungen an die Tagespflegeperson

- Pflegegeld

- Qualfifizierungszuschlag

- Beitrag zur Unfallversicherung

- Beitrag zur Krankenversicherung  

Grundförderung:

Sozialpädagische Fachkräfte

Betreuungskräfte

Kindbezogene Förderung 

Pflichtförderung nach BayKiBiG

Strukturförderung (einmalig):

(§ 3 Abs. 3 Nr. 6 der 

Übergangsvorschrift zum BayKiBiG)

Freistaat Bayern Eltern

Elternbeiträge 

(gestaffelt nach täglicher Betreuungszeit)

Grafik 1: Förderstruktur nach Rahmenkonzept 
"
Qualifizierte Kindertagespflege"

- Beitrag zur Altersvorsorge
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Zur personellen Ausstattung des Zentrums
wurden durch den Verein sozialpädagogi-
sches Personal, Verwaltungskräfte und Kin-
derbetreuungspersonal (Ersatzbetreuung im
Tagespflegezentrum) angestellt. Die Leis-
tungen an die Tagespflegepersonen sowie
die Kosten für das Tagespflegezentrum tei-
len sich der Freistaat Bayern (buchzeitbe-
zogene Förderung nach BayKiBiG), die
Wohnsitzgemeinden der betreuten Kinder
(buchzeitbezogene Förderung nach BayKi-
BiG plus Strukturförderzuschlag), die Eltern
(Elternbeiträge für die Kinderbetreuung) und
der Landkreis.

Zusammenarbeit mit Gemeinden beim
Ausbau der Betreuungsstruktur 

Nach mehrmaliger und eingehender Infor-
mation der kreisangehörigen Städte und
Gemeinden zeigte sich, dass insbesondere
der im Konzept vorgesehene Ansatz der
Betreuung von Tagespflegekindern in ge-
meindlichen Räumlichkeiten (Tagespflege-
stützpunkte) für viele Gemeinden eine be-
darfsgerechte Lösung darstellt. 

Zum einen besteht damit die Möglichkeit,
größere Einheiten (Gruppen mit bis zu zehn
Kindern) gleichzeitig zu betreuen. Zum an-
deren findet damit die Betreuung „in der Öf-
fentlichkeit“ statt, was nicht nur die Akzep-
tanz auf Seiten der Eltern und der politisch
Verantwortlichen vor Ort deutlich erhöht,
sondern auch die Überwachung der Be-
treuungstätigkeit durch das Tagespflege-
zentrum und das Jugendamt erleichtert.
Derzeit bestehen in 14 Gemeinden solche
Stützpunkte, zwei weitere sind in Planung.

Die in den Tagespflegestützpunkten tätigen
Personen arbeiten selbstständig wirtschaf-
tend auf Grundlage des vom Jugendamt für
die betreuten Kinder gewährten Pflegegel-
des. Der Tagespflegestützpunkt kann bis zu
zehn Kinder aufnehmen. Eine Tagespflege-
person kann dabei bis zu fünf fremde Kin-
der gleichzeitig betreuen. Werden mehr als
acht fremde Kinder von mehreren Tages-
pflegepersonen gleichzeitig betreut, muss
mindestens eine Tagespflegeperson eine
pädagogische Fachkraft sein (Art. 9 Abs. 2
BayKiBiG 2 i.V.m. § 16 Abs. 2 AVBayKiBiG).

Bewertung und Ausblick

Zum 1.11.2008 ergab sich für den Land-
kreis Eichstätt eine Versorgungsquote von
21,2 % im Bereich der Kinder unter drei Jah-
ren. Möglichkeiten zur Schaffung der not-
wendigen zusätzlichen Plätze auf dem Weg
zu einer bedarfsgerechten Betreuungsquo-
te (35 % plus X) werden in erster Linie in neu-
en Krippen (in größeren Gemeinden) und im
weiteren Ausbau der Tagespflege gesehen.
Das Potenzial für die Aufnahme von Kindern
unter drei Jahren in Kindergärten ist größ-
tenteils erschöpft. 59 von 70 Kindergärten
haben sich bereits Plätze für Kinder unter
drei Jahren genehmigen lassen (352 Plät-
ze). Die verbleibenden elf Einrichtungen ha-
ben sich entweder aus Raum- oder Kon-
zeptgründen gegen eine Aufnahme von Kin-
dern unter drei Jahren entschieden. 

Das Konzept „Qualifizierte Tagespflege im
Landkreis Eichstätt“ hat die damit verbun-
denen Hoffnungen bisher voll erfüllt. Es hat
sich gezeigt, dass die zentralen Umset-
zungsgedanken des Konzepts (Tagespfle-
gezentrum, Tagespflegestützpunkte) für den
Flächenlandkreis Eichstätt einen wirksamen
Handlungsansatz darstellen. Es konnte in
relativ kurzer Zeit bereits eine weitgehend
dezentrale Betreuungsstruktur aufgebaut
werden, die auch von den beteiligten Ge-
meinden mitgetragen wird. Die notwendige
fachliche Begleitung dieser Struktur ein-
schließlich der Organisation der Ersatzbe-
treuung wird durch das Tagespflegezentrum
effektiv gewährleistet. Das Tagespflegezen-
trum erfährt zwischenzeitlich sowohl von
den Eltern, als auch von den Tagespflege-
kräften hohe Akzeptanz.

Die Nachfrage nach Angeboten von Tages-
pflege seitens der Eltern ist nach wie vor un-
gebrochen. Auch das Interesse an den
Qualifizierungsmaßnahmen zur Kinderta-
gespflegeperson und einer anschließenden
Tätigkeit im Betreuungsbereich ist immer
noch ungebrochen.

Siegmund Hammel, Leiter des 
Amtes für Familie und Jugend, 

Landkreis Eichstätt

Rahmenkonzept „Qualifizierte Kinder-
tagespflege im Landkreis Eichstätt“

Aufgrund der Aufnahme des Bereichs der
Kindertagespflege in das System der staat-
lich geförderten Kinderbetreuung (kindbe-
zogene Förderung nach BayKiBiG), besteht
seit August 2005 nun auch die Möglichkeit,
einen Teil der Ausgaben für diese Betreu-
ungsform durch staatliche Zuschüsse zu re-
finanzieren. Das vom Jugendhilfeausschuss
Anfang 2006 auf den Weg gebrachte Rah-
menkonzept „Qualifizierte Kindertagespfle-
ge im Landkreis Eichstätt“ schaffte die
Grundlage für den Aufbau einer flexiblen
Kindertagesbetreuungsstruktur mit dem
Schwerpunkt „Qualifizierte Kindertagespfle-
ge“, die insbesondere auch den besonde-
ren Anforderungen eines Flächenlandkrei-
ses entspricht. 

Dabei wurde davon ausgegangen, dass ei-
ne flexible verlässliche Betreuungsstruktur
im Bereich Kindertagespflege nur über ein
Tagespflegezentrum als zentrale Anlauf-,
Koordinations- und Vermittlungsstelle si-
chergestellt werden kann. Die darüber hin-
aus notwendige Qualifikation und Beglei-
tung der Tagespflegebewerber sollte eben-
falls durch dieses Tagespflegezentrum ge-
währleistet werden. Beim Landkreis als Ju-
gendhilfeträger verblieben damit nur die Auf-
gaben im Rahmen des § 43 SGB VIII (Pfle-
geerlaubnis).

Mit Vertrag vom 30.6.2006 wurde die Trä-
gerschaft des Tagespflegezentrums dem
Verein Kinderwelt e.V. (Gaimersheim) über-
tragen. Dieser Vertrag regelt auch die per-
sonelle Besetzung und die Kostenübernah-
me für den Sachaufwand. Das Tagespfle-
gezentrum konnte am 1.7.2006 offiziell mit
der Arbeit beginnen. Folgende Aufgaben
nimmt das Tagespflegezentrum wahr: 

• Beratung von Tagespflegebewerbern,

• Beratung für Eltern, die eine Betreuung
für ihr Kind suchen, 

• Akquirierung und Beratung von Perso-
nen, die Kindertagespflege ausüben
wollen,

• Überprüfung von Tagespflegebewerbern
auf deren Geeignetheit, 

• Mitwirkung im behördlichen Erlaubnis-
verfahren (Überprüfungsberichte und
Stellungnahmen für das Jugendamt),

• Qualifizierung von Tagespflegepersonen
(Ausbildung, Fortbildung),

• Vermittlung von Tagespflegeverhältnis-
sen,

• fachliche Begleitung von laufenden Ta-
gespflegeverhältnissen,

• Sicherstellung von Ausfallzeiten der Ta-
gespflegepersonen (Ersatzbetreuungs-
personen),

• Aufbau und fachliche Begleitung von Ta-
gespflegestützpunkten (Großtagespfle-
gestellen).

Grafik 2: Enwicklung der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren im Landkreis Eichstätt
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